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TEIL A: PLANUNGSBERICHT - BEGRÜNDUNG 

1 Anlass und Ziel der Planung 

Die Ortsgemeinde Kallstadt wurde aufgrund der Vielzahl an Restaurants und 
Beherbergungsbetrieben gemäß Feuerwehrverordnung (FwVo) in eine höhere 
Gefahrenklasse eingestuft. Dies erfordert die Anschaffung eines weiteren Lösch-
fahrzeugs. Die bisher genutzte Garage im Dorfgemeinschaftshaus ist hierfür zu 
klein und entspricht damit nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Im Zuge ei-
ner Neubaumaßnahme soll nun an einem strategisch günstig gelegenen Standort 
ein neues, ausreichend dimensioniertes Feuerwehrgerätehaus geschaffen wer-
den. Das Feuerwehrfahrzeug kann nicht im Nachbarort Freinsheim untergestellt 
werden, da die Entfernung zur Anfahrt im Notfall zu groß ist. 

Die Ortsgemeinde Kallstadt beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungspla-
nes „Neubau Feuerwehrgerätehaus“ die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses zu schaffen. Zur Umset-
zung liegt ein architektonisches Konzept vor. Auf diese Vorplanung ist der Be-
bauungsplan abzustimmen. 

2 Lage im Raum 

Das Plangebiet „Neubau Feuerwehrgerätehaus“ liegt am östlichen Ortsrand der 
Ortsgemeinde Kallstadt nördlich der Freinsheimer Straße (K 4) und umfasst eine 
Fläche von rund 0,18 ha mit dem Flst.-Nr. 4481/2. Das Plangebiet wird wie folgt 
abgegrenzt:  
nach Süden: durch die nördliche Grenze der Freinsheimer Straße, nach Osten: 
durch die bestehende Ein- und Ausfahrt des Parkplatzes, nach Norden: durch 
einen bestehenden landwirtschaftlichen Weg (Flst.-Nr. 4474), nach Westen: 
durch das bestehende Mischgebiet an Freinsheimer Straße und Neugasse.  

Östlich des Plangebietes wird auf dem Flurstück 4482/2 eine 73 m² große exter-
ne Ausgleichsfläche ausgewiesen. 

 

Abb. 1: Lage des Plangebietes (Plangebiet rot markiert)  
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3 Planungsvorgaben 

3.1 Rechtsgrundlagen 

Gesetzesgrundlagen 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes wurden folgende Rechtsgrundlagen 
berücksichtigt: Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I 2004, S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 20. November 2014 (BGBl. I S. 1748). 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. Januar 1990 (BGBl. I 1990, S. 132), zuletzt geändert durch Art. 2 des Geset-
zes vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548) m.W.v. 20.09.2013. 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991, S. 58), zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509).  

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 24. November 1998, zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. März 
2011 (GVBl. S. 47). 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 
BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 6. Februar 
2012 (BGBl. I S. 148). 

Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) vom 28. September 2005. 

 

3.2 Regionalplan 

  

Abb. 2: Auszug einheitlicher Regionalplan 2020  

Der Einheitliche Regionalplan Rhein-Neckar (ERP) ist nach Art. 5, Abs. 5, Satz 3 
des Staatsvertrages mit Datum vom 15. Dezember 2014 für den baden-
württembergischen und den rheinland-pfälzischen Teil des Verbandsgebietes ver-
bindlich. 

Laut Raumnutzungskarte des Regionalplans ist die Ortsgemeinde Kallstadt fast 
komplett von einem „Vorranggebiet für den Grundwasserschutz (Z)“ und einem 
„Regionalen Grünzug (Z)“ umgeben. (s. Abb. 2).  
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Der geplanten punktuellen Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP V – punk-
tuelle Änderung Kallstadt – Feuerwehrgerätehaus) zum vorliegenden Bebau-
ungsplan stehen laut der Unteren Landesplanungsbehörde keine Vorrangauswei-
sungen des ERP entgegen. Damit ist auch keine Zielabweichungsentscheidung 
nach § 10 Abs. 6 Landesplanungsgesetz (LPIG) erforderlich. 

Nördlich des Änderungsbereiches verläuft der landesweite Biotopverbund Rhein-
land-Pfalz (nachrichtliche Übernahme). Dieser wird von der Planung nicht tangiert.  

 

3.3 Flächennutzungsplan 

Der aktuelle Flächennutzungsplan III (FNP) der Verbandsgemeinde Freinsheim 
(Bekanntmachung vom 18.11.1999) mit punktueller Fortschreibung von 2004 
(Flächennutzungsplan IV) umfasst das Gemeindegebiet von Kallstadt und stellt 
für das Plangebiet „Landwirtschaftsfläche“ dar. Der Bebauungsplan wird damit 
nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt und der Flächennutzungsplan 
muss entsprechend im Parallelverfahren geändert werden (Flächennutzungsplan 
V, Punktuelle Änderung Kallstadt – Feuerwehrgerätehaus). 

 

 

Abb. 3: Auszug FNP (Plangebiet rot markiert) 

 

3.4 Bestehendes Baurecht  

Das Plangebiet liegt zurzeit im Außenbereich nach § 35 BauGB. Westlich an das 
Plangebiet grenzt ein unbeplantes Mischgebiet an. 

 

3.5 Sonstige Planungsvorgaben  

Das Plangebiet liegt an der Kreisstraße 4 (K 4). 15 m parallel des Fahrbahnran-
des der K 4 verläuft die Bauverbotszone gemäß § 22 Abs. 1 Landesstraßenge-
setz. Die Bauverbotszone wird nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen.  

Das Plangebiet liegt in seiner Gesamtheit in der Weiteren Schutzzone (Schutz-
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zone III) des Wasserschutzgebietes (WSG) „Im Bruch“ zugunsten der Stadtwerke 
Bad Dürkheim (Staatsanzeiger Nr. 45 vom 01.12.2014). Das WSG wird nach-
richtlich in die Planzeichnung übernommen.  

 

4 Bestandsbeschreibung 

Der folgende Bestandsplan zeigt die bestehende Parkplatznutzung im Plangebiet 
(inkl. der externen Ausgleichsfläche). Die Parkplatzflächen sind geschottert und 
mit Rasenflächen eingefasst, die vereinzelt mit Laub- und Nadelbäumen 
bepflanzt sind. (s. Abb. 5) 

Südlich grenzt die Freinsheimer Straße mit begleitendem Fuß- und Radweg an. 
Hiervon geht eine Abfahrt nach Norden ab, von der auch der Parkplatz 
angefahren werden kann. Mit dieser Zu- und Abfahrt wird östlich des 
Plangebietes eine weitere Parkplatzfläche erschlossen, auf der sich die geplante 
externe Ausgleichsfläche befindet. Nördlich des Plangebietes schließt ein 
landwirtschaftlicher Weg und daran Flächen, die vom Weinbau genutzt werden, 
an. Westlich schließt ein bestehendes Mischgebiet (Lagerplatz) an. (s. Abb. 4) 

Das Plangebiet ist im Bestand noch nicht an den Mischwasserkanal der 
Ortsgemeinde Kallstadt angeschlossen. Dies soll bis zum Bau des Gebäudes 
erfolgen.  

 

Abb. 4: Luftbild mit Liegenschaftskataster  
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Abb. 5: Plangebiet (li.: Blick nach Osten; re.: Blick nach Norden)   

 

Vom Landesamt für Geologie und Bergbau kam mit Schreiben vom 24.04.2014 
der Hinweis, dass der Geltungsbereich des Bebauungsplanes von dem Erlaub-
nisfeld für Erdwärme „Mittelhaardt-Mitte" überdeckt wird. Inhaberin des Erlaubnis-
feldes ist die Firma Pfalzwerke geofuture GmbH in 67061 Ludwigshafen. 

Die Rückfrage bei der Inhaberin ergab, dass derzeit keine Aktivitäten in Bezug 
auf die Gewinnung von Erdwärme im Plangebiet durch die Pfalzwerke geofuture 
GmbH geplant sind und insofern keine Bedenken gegen die Planung bestehen. 

In den Bebauungsplan wird ein Hinweis aufgenommen, dass das Plangebiet im 
Erlaubnisfeld für Erdwärme „Mittelhaardt-Mitte" liegt. 

 

5 Planungsinhalte des Bebauungsplans  

5.1 Architektonischer Entwurf / Erschließung  

Der architektonische Entwurf für den Neubau des Feuerwehrgerätehaus Kallstadt 
sieht eine Bebauung des westlichen Teils der bestehenden Parkplatzfläche des 
Flurstücks 4481/2 (977 m² von 1.861 m²) mit einem winkelförmigen, eingeschos-
sigen Gebäude vor. Der östliche Gebäudeteil umfasst die Fahrzeughalle, der 
westliche Umkleide- und Schulungsräume der Freiwilligen Feuerwehr. Dem Orts-
bild entsprechend und die Siedlungsrandlage würdigend, sollen die Dächer ge-
neigt als versetzte Pultdächer mit harter Bedachung ausgeführt werden. 

Vor dem Gebäude, nach Süden, sind Stellplätze sowie die Ausfahrt für die Ein-
satzfahrzeuge vorgesehen. Ein Nachweis über die gesicherte Ausfahrt gibt das in 
der Planzeichnung dargestellte Sichtdreieck.  

Die Zu- und Abfahrt für Pkws soll über den bestehenden Parkplatz erfolgen sowie 
von der K 4 über die bestehende Parkplatzzufahrt. (s. Abb. 6). 
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Lageplan (Darstellung Dachlandschaft abweichend)  

Grundriss  

 

Ansichten 

Abb. 6: Architektonischer Entwurf  
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Entsprechend den rechtlichen Vorgaben sind bei neu zu erschließenden Bau-
grundstücken das Abwasser und das Niederschlagswasser getrennt abzuleiten. 
Das Plangebiet ist im Bestand noch nicht an den Mischwasserkanal der Ortsge-
meinde Kallstadt angeschlossen. Im Zuge des Ausbaues der Freinsheimer Stra-
ße ist vorgesehen, einen Schmutz- und einen Regenwasserkanal bis zum Plan-
gebiet zu verlegen. Dies soll im 3. Bauabschnitt der Ausbaumassnahme und da-
mit im Jahre 2017 stattfinden (Auskunft der Verbandsgemeindewerke Freinsheim 
vom 14.05.2014). Bis dahin ist vorläufig das im Plangebiet anfallende Abwasser 
zurückzuhalten, zu sammeln und bei Bedarf abzufahren. Das auf dem Grund-
stück anfallende Niederschlagswasser soll in begrünten Versickerungsflächen 
zur Versickerung gebracht werden. Die Versickerungsflächen sind so zu dimen-
sionieren, dass für die Angrenzer keine Beeinträchtigungen entstehen.  

Laut Stellungnahme der SGD Süd ist das Niederschlagswasserbewirtschaftungs-
konzept mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd - Regionalstelle Was-
serwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Neustadt abzustimmen, auch in Be-
zug auf die erforderliche Genehmigung durch die zuständige Wasserbehörde, da 
eine gezielte Versickerung von Niederschlagswasser in das Grundwasser eine 
Gewässerbenutzung darstellt, welche genehmigungspflichtig ist. Die Ver- und 
Gebote der Rechtverordnung des Wasserschutzgebietes „Im Bruch“ sind im 
nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren zu beachten.  

Weiter ist laut SGD Süd, regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bo-
denschutz das Schmutzwasser der Kläranlage Weisenheim am Sand zuzufüh-
ren. Soweit wirtschaftlich vertretbar, ist das Schmutzwasser nach dem Regen-
überlaufbecken Kallstadt dem der Schmutzwasserabführung dienenden System 
zuzuführen. Die Überprüfung der geforderten Ableitung des Schmutzwassers ist 
Bestandteil der Erschließungsplanung.  

5.2 Begründung der Planungsrechtlichen Festsetzungen 

Fläche für den Gemeinbedarf 

Entsprechend der Zielsetzung, einen neuen Standort für das Feuerwehrgerä-
tehaus der Freiwilligen Feuerwehr der Ortsgemeinde Kallstadt zu schaffen, wird 
eine Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Feuerwehrgerätehaus 
festgesetzt. 

Maß der baulichen Nutzung 

Die zulässige Grundfläche für die Errichtung des Feuerwehrgerätehauses wird 
auf 280 m² festgesetzt. Diese Grundfläche entspricht der im architektonischen 
Entwurf vorgesehenen Grundfläche und lässt zusätzlich einen geringen Spiel-
raum, um gegebenenfalls geringfügige Änderungen im Bebauungskonzept zu 
ermöglichen.  

Die zulässige Grundfläche darf in der Fläche für den Gemeinbedarf mit der 
Zweckbestimmung „Feuerwehrgerätehaus“ mit den in § 19 Abs. 4 
Satz 1 BauNVO aufgeführten Grundflächen entsprechend der in der Planzeich-
nung dargestellten „Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Zufahrten“ über-
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schritten werden. Dies entspricht einer Überschreitung von rund 0,72 und die 
Überschreitungsmöglichkeit bleibt damit unter der Höchstgrenze zurück (0,8).  

Überbaubare Grundstücksfläche  

Die überbaubare Grundstücksfläche wird entsprechend des architektonischen 
Entwurfes festgesetzt. Der Baugrenzenverlauf entspricht dem im architektoni-
schen Entwurf vorgesehenen Baukörper und lässt zusätzlich einen geringen 
Spielraum, um gegebenenfalls geringfügige Änderungen im Bebauungskonzept 
zu ermöglichen.  

Zulässigkeit von Nebenanlagen, Stellplätzen und Zufahrten 

Nebenanlagen, Stellplätze und Zufahrten sind nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche sowie in den entsprechend gekennzeichneten Flächen zuläs-
sig. Die notwendige Zu- und Abfahrt für die Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge sowie 
Pkw-Stellplätze für die Einsatzkräfte können damit geschaffen werden. In der 
Bauverbotszone sind nach LStrG bauliche Anlagen unzulässig. Dementspre-
chend werden Nebenanlagen hier ausgeschlossen.  

Nebenanlagen für die Versorgung, Abwasserbeseitigung und fernmeldetechni-
schen Anlagen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sowie 
in den entsprechend gekennzeichneten Flächen zulässig. 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, Zweckbestimmung Parkplatz 

Der bestehende Parkplatz bleibt im östlichen Teil des Plangebietes weitgehend 
erhalten. Dementsprechend erfolgt die Festsetzung als Verkehrsfläche mit der 
Zweckbestimmung Parkplatz. 

Ein- und Ausfahrten  

Um die bestehende Zu- und Abfahrt des Parkplatzes weiterhin zu nutzen und 
damit eine weitere Einmündung auf die Freinsheimer Straße (K 4) zu vermeiden, 
wird die eine Ein- und Ausfahrt von der Freinsheimer Straße in das Plangebiet 
nicht gestattet. Davon ausgenommen sind Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, die 
im Einsatzfall auf die K 4  mit blauem Blinklicht und Einsatzhorn ausfährt.  

Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft  

Die landschaftsplanerischen Festsetzungen dienen der Minderung und dem 
Ausgleich von Beeinträchtigungen der Funktions- und Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushalts. Diese Maßnahmen bestehen aus der Versickerung des anfallen-
den Niederschlagswassers, Vorgaben zur Versickerungsfähigkeit von Flächen, 
Entsiegelung von Verkehrsflächen, Erhalt von Bestandsbäumen sowie einer Min-
destbegrünung des Plangebietes inkl. der externen Ausgleichsfläche. 

Leitungsrecht 

Gemäß Planzeichnung wird ein Leitungsrecht zugunsten der Verbandswerke 
Freinsheim versehene Fläche vorgesehen. Hiermit wird eine künftige Erschlie-
ßung der im Flächennutzungsplan als gemischte Baufläche dargestellten Fläche 
(nordwestlich des Plangebietes) mit einer Trasse für Schmutzwasser- und Re-
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genwasserkanal ermöglicht. 

 

5.3 Begründung der Örtlichen Bauvorschriften 

In der Fläche für Gemeinbedarf ist entsprechend des architektonischen Entwur-
fes ein versetztes Pultdach mit einer Dachneigung von minimal 15° bis maximal 
30° festgesetzt. 

 

5.4 Nachrichtliche Übernahme  

Anbauverbotszone K 4 nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 LStrG 

Das Plangebiet liegt an der Kreisstraße 4. 15 m parallel des Fahrbahnrandes der 
K 4 verläuft die Bauverbotszone gemäß § 22 Abs. 1 Landesstraßengesetz. 
Hochbauten und Nebenanlagen sind in dieser verboten.  

Wasserschutzgebiet „Im Bruch“  

Das Plangebiet liegt in seiner Gesamtheit im in der Weiteren Schutzzone 
(Schutzzone III) der Wasserschutzgebietes „Im Bruch“ zugunsten der Stadtwerke 
Bad Dürkheim (Staatsanzeiger Nr. 45 vom 01.12.2014). 

Die Ver- und Gebote der Rechtsverordnung sind zu beachten. 

 

5.5 Hinweise 

Archäologische Bodenfunde  

Bei der Vergabe der Erdarbeiten hat der Bauträger/Bauherr die ausführenden 
Baufirmen vertraglich zu verpflichten, der Direktion Landesarchäologie-Speyer 
rechtzeitig den Beginn der Arbeiten anzuzeigen, damit diese Arbeiten, sofern 
notwendig, von der Direktion Landesarchäologie - Speyer überwacht werden 
können. 

Die ausführenden Baufirmen sind auf die Bestimmungen des Denkmalschutz- 
und Pflegegesetzes vom 23,3.1978 (GVBI. 1978, Nr.10, Seite 159 ff) hinzuwei-
sen. Da-nach ist jeder zutage kommende, archäologische Fund unverzüglich zu 
melden, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und die Gegen-
stände sorgfältig gegen Verlust zu sichern. 

Absatz 1 und 2 entbinden Bauträger/Bauherrn jedoch nicht von der Meldepflicht 
und Haftung gegenüber der Direktion Landesarchäologie - Speyer. 

Sollten archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der archäologischen 
Denkmalpflege ein angemessener Zeitraum einzuräumen, um Rettungsgrabun-
gen, in Absprache mit den ausführenden Firmen, planmäßig den Anforderungen 
der heutigen archäologischen Forschung, entsprechend durchführen können. 

Die Absätze 1-4 sind in die Bauausführungspläne als Auflagen zu übernehmen. 
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Kampfmittel 

Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes wurde bisher keine Erkun-
dung auf vorhandene Kampfmittel durchgeführt. Sollten bei Erdarbeiten Kampf-
mittel gefunden werden, sind die Arbeiten aus Sicherheitsgründen umgehend 
einzustellen und der Kampfmittelräumdienst (KMRD) des Landes Rheinland-
Pfalz zu benachrichtigen (ADD Neustadt). 

Schmutzwasserbeseitigung 

Die Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Feuerwehrgerä-
tehaus ist im Bestand noch nicht an den Mischwasserkanal der Ortsgemeinde 
Kallstadt angeschlossen. Im Zuge des Ausbaues der Freinsheimer Straße ist 
vorgesehen, einen Schmutz- und einen Regenwasserkanal bis zum Plangebiet 
zu verlegen. Vorläufig ist bis zur Fertigstellung des Kanals das im Plangebiet 
anfallende Schmutzwasser zurückzuhalten, zu sammeln und bei Bedarf abzufah-
ren. Dies ist im Bauantragsverfahren mit der zuständigen Genehmigungsbehörde 
abzustimmen. 

Das Niederschlagswasserbewirtschaftungskonzept ist mit der Struktur- und Ge-
nehmigungsdirektion Süd - Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, 
Bodenschutz Neustadt abzustimmen. 

Versickerung von Niederschlagswasser 

Die Versickerungsflächen sind so zu dimensionieren, dass für die Angrenzer kei-
ne Beeinträchtigungen entstehen. Die Dimensionierung ist im Bauantragsverfah-
ren mit der zuständigen Genehmigungsbehörde abzustimmen. 

Bei der Umsetzung der geplanten Maßnahme dürfen die zum Einsatz kommen-
den Baustoffe und Bauhilfsstoffe nicht wassergefährdend sein. Die technischen 
Regeln der LAGA M 20 in Rheinland-Pfalz sind in ihrer jeweils aktuellen Form zu 
beachten. 

Boden und Baugrund  

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke 
(u.a. DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Für Neu-
bauvorhaben oder größere An- und Umbauten (insbesondere mit Laständerun-
gen) empfiehlt das Landesbauamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 
objektbezogene Baugrunduntersuchungen. 

Ergeben sich Hinweise auf abgelagerte Abfälle (Altablagerungen), stillgelegte 
Anlagen, bei denen mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen wurde (Alt-
standorte) oder gefahrverdächtige Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen wie 
z.B. Schadstoffverunreinigungen (Verdachtsflächen), Bodenverdichtungen oder -
erosionen (schädliche Bodenveränderungen), so ist umgehend die SGD Süd - 
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Neustadt zu in-
formieren und das weitere Vorgehen abzustimmen. 
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Erlaubnisfeld für Erwärme ‚Mittelhaardt-Mitte‘ 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird von dem Erlaubnisfeld für Erd-
wärme „Mittelhaardt-Mitte" überdeckt. Inhaberin des Erlaubnisfeldes ist die Firma 
Pfalzwerke geofuture GmbH, Kurfürstenstraße 29 in 67061 Ludwigshafen. Der-
zeit sind keine Aktivitäten in Bezug auf die Gewinnung von Erdwärme im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes durch die Pfalzwerke geofuture GmbH ge-
plant. 

Kreisstraße 4 (K 4) 

Der Landesbetrieb Mobilität Speyer (LBM Speyer) weist auf folgendes hin:  

Der Kreisstraße 4 darf kein zusätzliches Oberflächenwasser zugeführt werden. 

Das Lichtraumprofil der K 4 und des Rad-/Gehweges ist dauerhaft freizuhalten. 
Mit Anpflanzungen ist eine solche Entfernung zum Rad-/Gehweg einzuhalten, 
dass durch das Wurzelwerk keine Schäden entstehen können. 

Sofern Straßeneigentum bzw. die Anbauverbots- / Anbaubeschränkungszone 
(bis 30 m) parallel der K 4 durch Leitungsverlegungen in Anspruch genommen 
wird, ist eine vertragliche Regelung bzw. eine anbaurechtliche Genehmigung 
erforderlich. Hierzu sind dem Landesbetrieb Mobilität Speyer rechtzeitig vor Bau-
beginn (min-destens 4 Wochen) die Unterlagen in 3-facher Ausfertigung vorzule-
gen. 

Beabsichtigt ist die Anlage einer Zufahrt zur K 4, außerhalb des festgesetzten Er-
schließungsbereiches der Ortsdurchfahrt von Kallstadt. Gemäß § 43 i.V.m. § 41 
Landesstraßengesetz handelt es sich dabei um eine Sondernutzung, die der vor-
herigen Erlaubnis des Landesbetriebes Mobilität Speyer bedarf. Diese Zufahrt 
darf nur im Einsatzfall zum Ausfahren der Einsatzfahrzeuge genutzt werden. Um 
dies sicherzustellen ist an der Zufahrt eine Schranke zu errichten. Die Detailpläne 
der Zufahrt (inklusive Schleppkurvennachweis) sind dem LBM zur Genehmigung 
vor-zulegen und werden Bestandteil der o.g. Sondernutzungserlaubnis. 

Das gemäß der Richtlinie für die Anlage von Landstraßen RAL 2012 in der Plan-
zeichnung berücksichtigte Sichtdreieck ist dauerhaft ab einer Höhe von 0,80 m 
freizuhalten. 

 

6 Zusammenfassung des Umweltberichtes  

Planungsziel ist es, für die Ortsgemeinde Kallstadt ein neues Feuerwehrgerä-
tehaus zu schaffen und hierfür ein städtebaulich wie auch ökologisch und infra-
strukturell geeignetes Gebiet zu entwickeln. Die für das Planungsziel unvermeid-
liche Flächeninanspruchnahme greift auf eine bereits als Parkplatz genutzte öf-
fentliche Fläche zurück und stellt eine Umnutzung dar. Die Nutzung der Fläche 
für bauliche Zwecke erfolgt effizient, da auf keine naturnahen, ökologisch wertvol-
len Flächen zurückgegriffen werden muss. 

Die Umweltprüfung hat gezeigt, dass im Plangebiet keine Flächen und Schutzgü-
ter von besonderer Funktion oder Bedeutung betroffen sind. Aus der derzeitigen 
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intensiven Parkplatznutzung resultiert eine überwiegend sehr geringe natur-
schutzfachliche Bedeutung bzw. Wertigkeit der Flächen. Die wenigen bestehen-
den und ebenfalls sehr geringwertigen Grünstrukturen des Geltungsbereiches 
werden in Form von Pflanzbindungen mit höherer naturschutzfachlicher Wertig-
keit im Zuge der Maßnahmenumsetzung im Plangebiet inklusive der externen 
Ausgleichsfläche größtenteils neu geschaffen. 

Der Bodenverlust ist vom Grundsatz her nicht im Sinne des Gesetzes vollständig 
ausgleichbar, es sei denn es stehen flächengleich Entsiegelungsflächen zu Ver-
fügung, was nicht der Fall ist. Auch wenn Teilflächen im Gebiet künftig ökologisch 
wesentlich höherwertig einzustufen sind, verbleibt ein im Verfahren gegenüber 
den anderen abzuwägenden Belangen und Planungszielen abzuwägender, wenn 
auch geringfügiger, Eingriff. 

 

7 Flächenbilanz  

 
 Fläche (m2)  Anteil (%) 

Plangebiet intern: 1861 100 

Fläche für Gemeinbedarf 
Zweckbestimmung  
Feuerwehrgerätehaus  

977 53 

Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung, Parkplatz  

677 36 

Öffentliche Grünflächen 207 11 

   

Externe Ausgleichsfläche: 73 100 

Öffentliche Grünflächen 73 100 

   

Gesamt 1.934  

Abb. 7: Flächenbilanz 



Ortsgemeinde Kallstadt  Bebauungsplan „Neubau Feuerwehrgerätehaus“ Seite 15/45 

MVV REGIOPLAN   Satzungsfassung 02.03.2015 

 

TEIL B – UMWELTBERICHT mit integriertem Fachbeitrag Naturschutz 

1 Einleitung 

Nach § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) ist bei der Aufstellung von Bauleitplä-
nen für die Belange des Umweltschutzes die Durchführung einer Umweltprüfung 
obligatorisch. Die Umweltprüfung ist durch den Umweltbericht als gesonderter 
Teil der Begründung zu dokumentieren. Nach §14 Landesnaturschutzgesetz ist 
der Fachbeitrag Naturschutz als wesentliche Grundlage der Umweltprüfung inte-
grierter Bestandteil des Umweltberichts. Der vorliegende Umweltbericht wurde 
entsprechend den Anforderungen der Anlage zu § 2 Abs. 4 (BauGB) erstellt.  

Der anhand des architektonischen Entwurfs zum Neubau des Feuerwehrgerä-
tehauses für die Ortsgemeinde Kallstadt entwickelte Bebauungsplan wird nach-
folgend im Umweltbericht dargestellt. 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleit-
plans  

Die Ortsgemeinde Kallstadt wurde aufgrund der Vielzahl an Restaurants und 
Beherbergungsbetrieben gemäß Feuerwehrverordnung (FwVo) in eine höhere 
Gefahrenklasse eingestuft. Dies erfordert die Anschaffung eines weiteren Lösch-
fahrzeugs. Die bisher genutzte Garage im Dorfgemeinschaftshaus ist hierfür zu 
klein und entspricht damit nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Im Zuge ei-
ner Neubaumaßnahme soll nun an einem strategisch günstig gelegenen Standort 
ein neues, ausreichend dimensioniertes Feuerwehrgerätehaus geschaffen wer-
den. Das Feuerwehrfahrzeug kann nicht im Nachbarort Freinsheim untergestellt 
werden, da die Entfernung zur Anfahrt im Notfall zu groß ist. 

Die Ortsgemeinde Kallstadt beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungspla-
nes „Neubau Feuerwehrgerätehaus“ die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Errichtungen eines neuen Feuerwehrgerätehauses zu schaffen. Zur Um-
setzung liegt ein architektonisches Konzept vor. Auf diese Vorplanung ist der 
Bebauungsplan abzustimmen. 

Angaben über Standort, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden 
des geplanten Vorhabens 

Das Plangebiet „Neubau Feuerwehrgerätehaus“ liegt am östlichen Ortsrand der 
Ortsgemeinde Kallstadt nördlich der Freinsheimer Straße (K 4) und umfasst eine 
Fläche von rund 0,18 ha mit dem Flst.-Nr. 4481/2. Das Plangebiet wird wie folgt 
abgegrenzt:  

nach Süden: durch die nördliche Grenze der Freinsheimer Straße,  

nach Osten: durch die bestehende Ein- und Ausfahrt des Parkplatzes,  

nach Norden: durch einen bestehenden landwirtschaftlichen Weg (Flst.-Nr. 
4474),  

nach Westen: durch das bestehende Mischgebiet an der Freinsheimer Straße 
und Neugasse. 
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Östlich des Plangebietes wird auf dem Flurstück 4482/2 eine 73 m² große exter-
ne Ausgleichsfläche ausgewiesen. 

Die Lage des Plangebietes ist in Abbildung 1 der Begründung dargestellt. 

Der im Anhang beigefügte Bestandsplan zeigt die bestehende Parkplatznutzung 
im Plangebiet inkl. der externen Ausgleichsfläche. Die Parkplatzflächen sind 
geschottert und mit Rasenflächen eingefasst, die vereinzelt mit kleinen Bäumen 
bepflanzt sind. Südlich grenzt die Freinsheimer Straße mit begleitendem Fuß- 
und Radweg an. Hiervon geht eine Abfahrt nach Norden ab, von der auch der 
Parkplatz angefahren werden kann. Mit dieser Zu- und Abfahrt wird östlich des 
Plangebietes eine weitere Parkplatzfläche erschlossen, auf der sich die geplante  
externe Ausgleichsfläche befindet. Entlang der Nordgrenze des Plangebietes 
befindet sich ein landwirtschaftlicher Weg, der an Weinbauflächen anschließt. Im 
Westen grenzt ein entstehendes Mischgebiet an. Das direkt benachbarte 
westliche Grundstück wird derzeit als Lagerplatz genutzt. 

Das Plangebiet ist im Bestand noch nicht an den Mischwasserkanal der 
Ortsgemeinde Kallstadt angeschlossen. Dies soll bis zur Bebauung erfolgen.  

Im Zuge des B-Plan-Verfahrens wird das bestehende Flurstück 4481/2 des 
Geltungsbereiches in zwei Grundstücke mit jeweils 977 m² und 884 m² geteilt 
werden. Der 977 m² große westliche Teil des Geltungsbereiches soll überbaut 
werden. Hier soll das neue Feuerwehrgerätehaus, inkl. Stellplatzflächen und 
Versickerungsmulden, entstehen. Der östliche 884 m² große Teil des 
Geltungsbereiches wird größtenteils nicht neu überplant und bleibt als 
bestehender Parkplatz erhalten. Lediglich zwei kleine Teilbereiche sollen als 
öffentliche Grünflächen ausgewiesen werden, die als interne Ausgleichsflächen 
fungieren. Zusätzlich wird eine externe Ausgleichsfläche von 73 m² auf dem 
Flurstück 4482/2 ausgewiesen. 

 

Bedarf an Grund und Boden 1934 m² 

Plangebiet intern: 1861 m² 

Unveränderte Übernahme des Bestands, kein Eingriff 677 m² 

Öffentliche Grünflächen (Ausgleichsflächen) - Gehölzpflanzung 207 m² 

Versickerungsmulden (Rasen) 209 m² 

Pflanzbeete 102 m² 

Versickerungsfähige Stellplatzflächen (Pflaster) 109 m² 

Pflasterflächen (völlig versiegelt) 277 m² 

Max. Gebäudefläche 280 m² 

Externe Ausgleichsfläche: 73 m² 

Öffentliche Grünflächen (Ausgleichsflächen) - Gehölzpflanzung 73 m² 

Abb. 8: Bedarf an Grund und Boden 
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1.2 Beschreibung der Festsetzungen 

Ausführliche Erläuterungen zu den Festsetzungen stehen in Teil A der Begrün-
dung. Hinsichtlich der Umweltprüfung bedeutsam sind folgende Festsetzungen: 

 

Als Art und Maß der baulichen Nutzung werden festgesetzt: 

Grundfläche: 

Die zulässige Grundfläche für die Errichtung des Feuerwehrgerätehauses beträgt 
280 m². Innerhalb der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung 
„Feuerwehrgerätehaus“ darf die zulässige Grundfläche durch die in § 19 Abs. 
4 Satz 1 BauNVO aufgeführten Grundflächen entsprechend der in der Plan-
zeichnung dargestellten „Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Zufahrten“ 
überschritten werden. 

Höhe der baulichen Anlagen: 

Die Oberkante (OK) der baulichen Anlagen wird als Höchstmaß gemäß Planein-
trag festgesetzt. Bezugspunkt zur Bestimmung der maximalen zulässigen Ober-
kante ist die bestehende Höhe der Mittelachse der Freinsheimer Straße, gemes-
sen in Mitte des geplanten Gebäudes. Die festgesetzten Höhen baulicher Anla-
gen gelten nicht für technische Aufbauten wie Schornsteine, Lüftungsrohre, Fo-
tovoltaik- und Solaranlagen. 

 

Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Erhaltung von Bäumen (M1) 

Drei der im Plangebiet vorhandenen und im Planteil gekennzeichneten Be-
standsbäume sind zu erhalten, zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang 
zu ersetzen. 

Versickerung von Niederschlagswasser (M2) 

Das auf der Fläche für Gemeinbedarf anfallende Niederschlagswasser ist, soweit 
es nicht als Brauchwasser genutzt wird, innerhalb der dafür vorgesehenen Flä-
chen oberflächig über die bewachsene Bodenschicht zur Versickerung zu brin-
gen. Die Versickerungsflächen sind mit geeignetem Saatgut einzusäen bzw. ent-
sprechend der Vorgaben der wasserrechtlichen Erlaubnis zu gestalten. Die Ein-
saatflächen sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. 

Versickerungsfähige Flächen (M3) 

Pkw-Stellplätze sind wasserdurchlässig (z. B. mit Rasengittersteinen, wasser-
durchlässigem Betonstein, wassergebundener Decke etc.) zu gestalten. 

Entsiegelungsflächen (M4) 

Die sich innerhalb der Ausgleichsflächen A2 und A3 befindenden Schotterflächen 
sind vollständig zu entsiegeln und als Pflanzflächen vorzubereiten (Lockerung 
des Untergrundes und Aufbringen von Oberboden). 
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Mindestbegrünung (M5 und M6) 

Zur Mindestbegrünung der Freiflächen der Gemeinbedarfsfläche und zur Ein-
griffsminderung sind folgende Pflanzbindungen (s. Planzeichnung Pflanzbindung) 
unter Berücksichtigung des Landesnachbarrechtsgesetzeses (LNRG) zu beach-
ten: 

M5: Auf den Ausgleichsflächen A1-A3 sind geschlossene standortheimische 
Gehölzpflanzungen mit mindestens einem Strauch pro m2 Pflanzfläche 
gemäß Pflanzliste III anzulegen, zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei 
Abgang zu ersetzen. Die Sträucher sind in der Mindestqualität von 2 x 
verpflanzt, im Container, in Gruppen von 3 bis 5 Stück der gleichen Art zu 
pflanzen, zu pflegen und zu unterhalten. 

Auf den Ausgleichsflächen A1-A3 sind zusätzlich standortheimische 
Laubbäume 2. Ordnung mit Stammumfang von mindestens 18-20 cm, 
mind. 3 x verpflanzt, nach den FLL-Gütebestimmungen für Baumschul-
pflanzen gemäß Pflanzenliste II zu pflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu er-
halten und bei Abgang zu ersetzen. 

M6: Entlang der Freinsheimer Straße ist ein Laubbaum 1. Ordnung mit 
Stammumfang von mindestens 20-25 cm, mind. 4 x verpflanzt, nach den 
FLL-Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen gemäß Pflanzenliste I zu 
pflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. 

 

1.3 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen fest-
gelegten Ziele des Umweltschutzes und ihrer Berücksichtigung 

1.3.1 Fachgesetze 

Baurecht 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 2004 (BGBl. I 2004, S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
20. November 2014 (BGBl. I S. 1748). 

Für die Belange des Umweltschutzes ist nach § 2 (4) BauGB eine Umweltprüfung 
durchzuführen, in der die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermit-
telt werden. Dabei ist nach § 1a (3) BauGB auch die Eingriffsregelung abzuarbei-
ten und sind Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und Kompensation von 
Beeinträchtigungen für die Abwägung darzulegen. Die Umweltprüfung wird ge-
mäß § 2a BauGB in einem Umweltbericht als gesondertem Teil der Begründung 
zum Bebauungsplan und gemäß Anlage zu § 2 (4) BauGB dokumentiert.  

Die baurechtlichen Vorgaben zur Berücksichtigung der Umweltbelange werden 
im vorliegenden Fall bei der Planung und im Verfahren berücksichtigt. Der Fach-
beitrag Naturschutz (§14 Landesnaturschutzgesetz) und die Eingriffs- Aus-
gleichsbilanzierung sind integrativer Bestandteil des Umweltberichts. 
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• Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO), in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24. November 1998, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
9. März 2011 (GVBl. S. 47). 

Die Landesbauordnung (LBauO) gibt im § 10 (4) vor, dass die nicht bebaubaren 
Teile der bebauten Grundstücke zu begrünen sind, sofern sie nicht für eine zu-
lässige Nutzung benötigt werden. Auch sind Befestigungen, die die Wasser-
durchlässigkeit des Bodens wesentlich beschränken, nur zulässig, soweit ihre 
Zweckbestimmung dies erfordert. 

Naturschutzrecht 

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 
BGBl. I S. 2542) zuletzt geändert durch Artikel 4 Absatz 100 des Gesetzes 
vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154). 

• Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) vom 28. September 2005. 

Schutzgebiete und geschützte Biotope nach Naturschutzrecht  

Ausgewiesene Schutzgebiete sind im vorliegenden Fall nicht betroffen. Im Plan-
gebiet (inkl. der externen Ausgleichsfläche) befinden sich ebenfalls keine gesetz-
lich geschützten Biotope.  

Nördlich und östlich des Plangebietes befindet sich das Vogelschutzgebiet 
(6514-401 – Haardtrand). Nach § 36 i.V.m. § 34 BNatSchG und nach § 1 Abs. 7 
Nr. 7b BauGB sind die Erhaltungsziele von Natura 2000-Gebieten (FFH-Gebiete 
und Vogelschutzgebiete) zu berücksichtigen. Eine Prüfung der Verträglichkeit 
eines Projektes mit den jeweiligen Erhaltungszielen des Schutzgebietes ist nur 
erforderlich, wenn das Projekt das Gebiet voraussichtlich erheblich beeinträchti-
gen wird. Dies kann im vorliegenden Fall ausgeschlossen werden. 

Das Vogelschutzgebiet „Haardtrand“ umfasst eine 14.747 ha große Fläche und 
wird wie folgt beschrieben (Quelle: Landschaftsinformationssystem der Natur-
schutzverwaltung Rheinland-Pfalz): „Der Ostabfall des Pfälzerwaldes beinhaltet 
im Wesentlichen zwei für die Avifauna relevante Lebensraumtypen, nämlich den 
Ostrand des eigentlichen Pfälzerwaldes und die vorgelagerten Sandgebiete mit 
lokal obstbaulicher Nutzung. Hinzu kommen lokal Mager- und Feuchtwiesen, z. 
B. im Bad Dürkheimer Bruch. Nutzung, Exposition und Höhenunterschiede (zwi-
schen etwa 100 und rd. 600 m über NN) sowie die naturräumliche Lage bedingen 
eine hohe Lebensraumvielfalt und zugleich Klimagunst.“ 

Die Erhaltungsziele des genannten Vogelschutzgebietes sind: „Erhaltung oder 
Wiederherstellung von Sonderkulturen mit hohen Grenzlinienanteilen (insbeson-
dere mit Sandrasen, artenreichem Magerrasen, Streuobstwiesen und Hecken) 
und Grünlandwirtschaft in Verbindung mit lichten Laub- und Kiefernwäldern sowie 
Buchen- und Eichenwäldern.“ 

Die als Erhaltungsziele definierten Biotoptypen sind im Plangebiet und direkt an-
grenzend nicht vorzufinden. Das Plangebiet befindet sich aber ohnehin außer-
halb des Vogelschutzgebietes. 
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Als Zielarten der Vogelschutzrichtlinie werden für das Vogelschutzgebiet folgen-
de Arten genannt: 

„Grauspecht, Heidelerche, Mittelspecht, Neuntöter, Raufußkauz, Schwarzspecht, 
Steinschmätzer, Uhu, Wachtelkönig, Wanderfalke, Wendehals, Wespenbussard, 
Wiedehopf, Zaunammer, Ziegenmelker, Zippammer“. 

Der Verein für Naturforschung und Landespflege e.V. „Pollichia“ hat im parallel 
laufenden Verfahren zur Flächennutzungsplanänderung auf ein Vorkommen von 
Wiedehopf, Zaunammer und Heidelerche in der Umgebung des Plangebietes 
hingewiesen.  

Allerdings gibt es für keine der wertgebenden Brutpopulationen bzw. Zielarten 
innerhalb des Plangebietes, das größtenteils aus Schotterflächen besteht, ent-
sprechende Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten. Lediglich zur Nahrungs-
aufnahme können hin und wieder einzelne Vögel das Plangebiet aufsuchen; al-
lerdings dies auch nur sehr eingeschränkt, da sich das Nahrungsangebot auf 
einem teilversiegelten und genutzten Parkplatz mit nur geringem Vegetationsan-
teil in Grenzen hält. In den offenen Böden der umliegenden Weinberge, Hausgär-
ten und vor allem in den weiter östlich und nördlich gelegenen Streuobstbestän-
den finden sich wesentlich geeignetere Nahrungsstandorte. In diese wird mit der 
vorliegenden Planung nicht eingegriffen. 

Zudem werden innerhalb des Plangebietes (inkl. der externen Ausgleichsfläche) 
neue Vegetationsflächen geschaffen, sodass insgesamt eine größere Fläche zur 
Nahrungsaufnahme zur Verfügung steht als derzeit. Die geplante Versickerungs-
fläche für Niederschlagswasser wird mit einer geeigneten Landschaftsrasenmi-
schung angesät und von Gehölzen frei gehalten. Außerdem werden Teile des 
östlichen Parkplatzteiles entsiegelt, Pflanzbindungen zur Anlage von geschlos-
senen standortheimischen Gehölzflächen (Gebüsche mittlerer Standorte) und 
standortheimische Baumpflanzungen festgesetzt, sodass von dieser strukturrei-
cheren Vegetation (Fortführung der weiter östlich gelegenen Gehölzstrukturen 
nach Westen) nicht nur die Zielarten des Vogelschutzgebietes profitieren werden. 
Zusätzlich wird die Gemeinde 2 Nistkästen für den Wiedehopf in der weiter öst-
lich des Plangebietes vorhandenen Streuobstwiese aufstellen und vorhalten. 

Auch bei Bau und Betrieb des Feuerwehrgerätehauses ist mit keinen Auswirkun-
gen zu rechnen, die das angrenzende Vogelschutzgebiet erheblich beeinträchti-
gen, da aufgrund des bestehenden Mischgebietes, an das die Bebauung an-
schließt, der Lage an der Straße und durch die Nutzung des Parkplatzes das 
Plangebiet bereits einem gewissen Lärmeintrag unterliegt. Lärmquellen durch 
Bau und Betrieb sind ohnehin nur temporär zu erwarten. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Vogelschutzgebiets „Haardtrand“ und somit 
der Lebensräume der wertgebenden Zielarten und der für die Erhaltungsziele 
und dem Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile kann somit ausgeschlossen 
werden. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population 
ist nicht zu erwarten. Durch festgesetzte Pflanzbindungen und Entsiegelungs-
maßnahmen im Plangebiet und auf der externen Ausgleichsfläche werden dar-
über hinaus auch für die Zielarten des Schutzgebietes neue Teillebensräume 
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geschaffen. Eine Prüfung der Verträglichkeit des Projektes „Feuerwehrgerä-
tehaus“ mit den jeweiligen Erhaltungszielen des benachbarten Schutzgebietes ist 
damit nicht erforderlich. 

 

Abb. 9: angrenzendes Vogelschutzgebiet Haardtrand 

 

Artenschutzrechtliche Belange 

In der Bauleitplanung artenschutzrechtlich relevant sind gemäß § 44 Abs. 5 
BNatSchG Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG des 
Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen) sowie der Vogelschutzrichtlinie der EU (Richtli-
nie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 – letzte Änderung durch: Richtlinie 
2009/147/EG) und der Bundesartenschutzverordnung (Verordnung zum Schutz 
wild lebender Tier- und Pflanzenarten vom 16. Februar 2005 – letzte Änderung 
durch Artikel 10 G vom 21. Januar 2013). 

Pflanzen: 
Artenschutzrechtlich relevante Pflanzenarten wurden im Plangebiet (inkl. der ex-
ternen Ausgleichsfläche) nicht festgestellt. Neben den als Parkplatz genutzten 
Schotterflächen befinden sich im Geltungsbereich des B-Planes nur schmale 
Grünstreifen mit Landschaftsrasen und wenigen kleinen Einzelbäumen. Naturna-
he Lebensräume sind nicht anzutreffen. 

Tiere: 
Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten von artenschutzrechtlich relevanten 
Tierarten wurden im Plangebiet (inkl. der externen Ausgleichsfläche) nicht fest-
gestellt. Mit Ausnahme einiger Vogelarten (entsprechend der Vogelschutzrichtli-
nie sind alle europäischen Vögel geschützt) sind auch keine weiteren arten-
schutzrechtlich relevanten Tierarten festgestellt worden. Für die Zielarten des 
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benachbarten Vogelschutzgebietes, z. B. die nachgewiesenen Arten Heideler-
che, Zaunammer und Wiedehopf, ist aufgrund der Lage und Ausstattung der 
überplanten Fläche wie oben ausgeführt (siehe unter Kap. 1.3.1 Fachgesetze 
„Schutzgebiete und geschützte Biotope nach Naturschutzrecht“) nicht mit einer 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population und somit mit 
keiner erheblichen Beeinträchtigung zu rechnen.  
Zudem werden innerhalb des Plangebietes (inkl. der externen Ausgleichsfläche) 
neue Vegetationsflächen geschaffen, sodass insgesamt größere und natur-
schutzfachlich hochwertigere Flächen, z. B. zur Nahrungsaufnahme, zur Verfü-
gung stehen als derzeit. Die geplante Versickerungsfläche für Niederschlags-
wasser wird mit einer geeigneten Landschaftsrasenmischung angesät und von 
Gehölzen frei gehalten. Außerdem werden Teile des östlichen Parkplatzteiles 
entsiegelt, Pflanzbindungen zur Anlage von geschlossenen standortheimischen 
Gehölzflächen (Gebüsche mittlerer Standorte) und standortheimische Baum-
pflanzungen festgesetzt, sodass von dieser strukturreicheren Vegetation (Fort-
führung der weiter östlich gelegenen Gehölzstrukturen nach Westen) nicht nur 
die Zielarten des Vogelschutzgebietes profitieren werden. Zusätzlich wird die 
Gemeinde 2 Nistkästen für den Wiedehopf in der weiter östlich des Plangebietes 
vorhandenen Streuobstwiese aufstellen und vorhalten. 
Auch bei Bau und Betrieb des Feuerwehrgerätehauses ist mit keinen Auswirkun-
gen zu rechnen, die das angrenzende Vogelschutzgebiet bzw. seltene und i.d.R. 
störanfällige Arten erheblich beeinträchtigen, da aufgrund der bereits heute be-
stehenden Störeinflüsse des bestehenden Mischgebietes, an das die Bebauung 
anschließt, der Lage an der Straße und durch die Nutzung des Parkplatzes das 
Plangebiet bereits einem gewissen Lärmeintrag unterliegt. Lärmquellen durch 
Bau und Betrieb sind ohnehin nur temporär gegeben. Eine Verschlechterung 
gegenüber dem Status Quo ist nicht zu erwarten.  
Erhebliche Störungen artenschutzrechtlich relevanter Arten durch die Errichtung 
und die spätere Nutzung des Feuerwehrgerätehauses an dieser vorbelasteten 
Stelle können daher ausgeschlossen werden. Die geplanten Grünflächen und 
Gehölze erhöhen gegenüber dem jetzigen Parkplatz das Angebot und die Quali-
tät von Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten auch für die Vogelarten am Sied-
lungsrand. 
Sofern sich außer den Vögeln auch andere artenschutzrechtlich relevante Arten 
zeitweise (ein)finden sollten, können die beanspruchten Flächen dennoch nicht 
als geeigneter schutzwürdiger Lebensraum zur Arterhaltung eingestuft werden, 
so dass im Sinne des § 44 (5) BNatSchG kein Verstoß gegen die Verbote des 
§ 44 vorliegt. 
Artenschutzrechtlich nicht relevant sind „Irrläufer“, die niemals auszuschließen 
sind, aber auf den beanspruchten Flächen gar keinen geeigneten schutzwürdi-
gen Lebensraum finden. Im Sinne des § 44 (5) BNatSchG liegt zudem kein Ver-
stoß gegen die Verbote des § 44 vor, wenn die verloren gegangene ökologische 
Funktion der beanspruchten Fläche im räumlichen Zusammenhang weiterhin 
erfüllt ist. 

Soweit die Artenschutzproblematik im Zuge der Eingriffsregelung gesondert be-
handelt wird und die Naturschutzbehörden als zuständige Behörden für eine et-
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waige Ausnahme im Verfahren beteiligt sind, somit von dem Vorgang Kenntnis 
haben, kann die artenschutzrechtliche Prüfung und die ggf. gesondert erforderli-
che Beantragung einer Ausnahme von den Verboten gemäß § 45 BNatSchG 
parallel bearbeitet werden. Soweit die zuständige Behörde den Eingriff nicht un-
tersagt bzw. bei Erfordernis eine Ausnahme erteilt hat und der Verursacher den 
ihm ggf. auferlegten Verpflichtungen nachkommt, ist der spätere eigentliche Ein-
griff auch bereits durch die Satzung zugelassen. 

Wasserrecht 
Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (LWG) – in der Fassung der Bek. 
vom 22. Januar 2004. zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
23.11.2011 (GVBl. S. 402) 

Gemäß § 2 Abs. 2 Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz soll Nieder-
schlagswasser nur in dafür zugelassene Anlagen eingeleitet werden, soweit es 
nicht mit vertretbarem Aufwand verwertet oder versickert werden kann, und die 
Möglichkeit nicht besteht, es in ein oberirdisches Gewässer einzuleiten. 

Eine Versickerung von Niederschlagswasser ist im Plangebiet vorgesehen. Ne-
ben versickerungsfähigem Pflaster für die Pkw-Stellplatzflächen sollen Versicke-
rungsmulden in Form von Rasenmulden in den Grünbereichen angelegt werden. 

 

Immissionsschutzrecht 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) – in der Fassung der Bek. vom 
17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
2. Juli 2013 (BGBl. I S. 1943). 

Nach dem Vorsorgeprinzip (§ 50 BImSchG) sind in der Bauleitplanung gesunde 
Wohnverhältnisse auch durch die Berücksichtigung möglicher Immissionen zu 
gewährleisten. Basis der Beurteilung ist die DIN 18005, die „Schalltechnischen 
Orientierungswerte für die städtebauliche Planung“ benennt. Es handelt sich da-
bei nicht um eine Rechtsnorm, sondern um Anhaltspunkte im Sinne von Orientie-
rungswerten, denen keine strikte Rechtsverbindlichkeit zukommt. Der Gesetzge-
ber räumt einen gewissen Abwägungsspielraum ein.  

Da es sich um den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses handelt und keine 
Wohnbebauung vorgesehen ist, müssen auch mögliche Immissionen aus der 
Umgebung nicht berücksichtigt werden. Es wären ohnehin im Plangebiet und der 
unmittelbaren Umgebung keine Lärmquellen zu erwarten, die auf unzumutbare 
Lärmimmisionen hinweisen würden, welche wiederrum für das Plangebiet Lärm-
schutzmaßnahmen erforderlich machen könnten. 

Nach Fertigstellung der Maßnahme können ausrückende Feuerwehrfahrzeuge 
(Martinshorn) für die unmittelbare Umgebung eine gewisse Lärmquelle darstel-
len. Es grenzt allerdings kein Wohngebiet an den Geltungsbereich an. Das be-
nachbarte Mischgebiet umfasst zwar auch Wohngebäude – diese befinden sich 
allerdings nicht in unmittelbarer Nähe der Geltungsbereichsgrenze. 
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1.3.2 Fachpläne 

Neben der Bundes- und Landesgesetzgebung sind hinsichtlich der Ziele des 
Umweltschutzes auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung in Kallstadt zu 
berücksichtigen: 

• Regionaler Raumordnungsplan Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar 
2020 

• Flächennutzungsplan (mit integriertem Landschaftsplan) der Verbandsge-
meinde Freinsheim 

 

Ziele der Raumordnung 

Der Einheitliche Regionalplan Rhein-Neckar (ERP) ist nach Art. 5, Abs. 5, Satz 3 
des Staatsvertrages mit Datum vom 15. Dezember 2014 für den baden-
württembergischen und den rheinland-pfälzischen Teil des Verbandsgebietes ver-
bindlich. 

Die Ziele der Raumordnung, die wiederum aus den Zielen der Landesplanung zu 
entwickeln sind, werden gemäß Raumordnungsgesetz in Regionalplänen (hier 
dem Einheitlichen Regionalplan „Rhein-Neckar“) formuliert, wobei sie die Land-
schaftsrahmenplanung integrieren.  

Im einheitlichen Regionalplan „Rhein-Neckar“ ist das Plangebiet gemäß der 
Raumnutzungskarte von folgenden Funktionen umgeben:  

• Vorranggebiet für Grundwasserschutz 

• Zone des Regionalen Grünzugs 

• Im Norden angrenzend an den Landesweiten Biotopverbund Rheinland-
Pfalz 

Gemäß der Erläuterungskarte „Natur, Landschaft und Umwelt“ des einheitlichen 
Regionalplans „Rhein-Neckar“ werden dem Plangebiet folgende Funktionen zu-
geordnet: 

• besondere Bedeutung für Fremdenverkehr und Naherholung 

• Planung Wasser- und Heilquellenschutzgebiet 

• hohe bis sehr hohe klimaökologische Bedeutung 

Der geplanten punktuellen Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP V – punk-
tuelle Änderung Kallstadt – Feuerwehrgerätehaus) zum vorliegenden Bebau-
ungsplan stehen laut der Unteren Landesplanungsbehörde keine Vorrangauswei-
sungen des ERP entgegen. Damit ist auch keine Zielabweichungsentscheidung 
nach § 10 Abs. 6 Landesplanungsgesetz (LPIG) erforderlich. 

Die Funktion des Parkplatzes als Parkmöglichkeit für Erholungssuchende und als 
Abstellmöglichkeit für landwirtschaftliche Fahrzeuge wird auf rund 677 m² weiter-
hin ermöglicht und es erfolgt keine wesentliche Nutzungsänderung für diese Flä-
che. Aufgrund der Neuanlage von Gehölzstrukturen in den Ausgleichsflächen 
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werden darüber hinaus auch hochwertige Biotoptypen geschaffen, die die verblie-
benen Parkplatzflächen ökologisch aufwerten.  

Nördlich des Änderungsbereiches verläuft der landesweite Biotopverbund Rhein-
land-Pfalz (nachrichtliche Übernahme). Dieser wird von der Planung nicht beein-
trächtigt, sondern durch eine hochwertigere Eingrünung der Parkplatzflächen mit-
tels standortheimischer Gehölzpflanzungen inkl. Bäume vielmehr ergänzt und 
aufgewertet. 

 

Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan 

Der aktuelle Flächennutzungsplan III mit integriertem Landschaftsplan (FNP) der 
Verbandsgemeinde Freinsheim (Bekanntmachung vom 18.11.1999) mit punktuel-
ler Fortschreibung von 2004 (Flächennutzungsplan IV) beinhaltet den Geltungs-
bereich des B-Planes „Neubau Feuerwehrgerätehaus“. Jedoch weist der derzeit 
gültige FNP hier Flächen mit landwirtschaftlicher Nutzung aus. Da diese Auswei-
sung des Flächennutzungsplanes dem geplanten Vorhaben entgegenstehen 
würde, wird im Parallelverfahren eine Flächennutzungsplanänderung vorgenom-
men. 

Der in den Flächennutzungsplan integrierte Landschaftsplan weist auf keine be-
sonderen naturschutzfachlichen Wertigkeiten oder Maßnahmen hin, die dem 
Vorhaben „Neubau Feuerwehrgerätehaus“ entgegenstehen könnten. 

 

2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.1 Bestandsaufnahme 

Gemäß § 2 (4) BauGB sind in der Umweltprüfung für die Belange des Umwelt-
schutzes die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen zu ermitteln. Nach 
Art und Umfang der geplanten umweltrelevanten Maßnahmen müssen zunächst 
alle Schutzgüter als untersuchungsrelevant angesehen werden.  

Die ökologische Schutzwürdigkeit und Empfindlichkeit eines Gebietes und der zu 
erwartende Einwirkungsbereich lassen sich anhand der vorhandenen Nutzungen 
(Nutzungskriterien) und anhand des Reichtums, der Qualität und der Regenerati-
onsfähigkeit der Naturraumparameter (Qualitätskriterien) einschätzen. Besonders 
zu berücksichtigen wären hierbei die Schutzkriterien ausgewiesener Schutzge-
biete und -objekte, sofern vorhanden.  

Basierend auf den aktuellen Erhebungen können Lage, Bestand und Einwir-
kungsbereich wie folgt beschrieben und bewertet werden: 

Naturräumliche Lage  
Das Gebiet „Neubau Feuerwehrgerätehaus“ liegt im Osten der Ortsgemeinde 
Kallstadt auf etwa 134 m ü. NN. Die naturräumliche Eingliederung der Ortsge-
meinde Kallstadt, somit auch des Planungsgebiets, sieht wie folgt aus: Hauptein-
heitengruppe „Nördliches Oberrheintiefland“ (Nr. 22), Haupteinheit „Haardtrand“ 
(Nr. 220), Untereinheit „Unterhaardt“ (Nr. 220.0). 
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2.1.1 Schutzgut Mensch 
Alle Schutzgüter stehen in Wechselwirkung zum Menschen, da sie zum Erhalt 
einer gesunden und natürlichen Umwelt erforderlich sind. Insofern ist bei der Be-
handlung der einzelnen Schutzgüter des Naturschutzrechts der Mensch als Teil 
des Naturhaushalts immer einbezogen. Nur im Umweltrecht wird der Mensch 
nochmals gesondert angesprochen. Speziell auf den Menschen zugeschnitten 
sind die Schutzgüter Landschaftsbild und naturgebundene Erholung und im Um-
weltrecht zusätzlich die Kultur- bzw. sonstigen Sachgüter (s.u.). Direkt dem Men-
schen und seiner Gesundheit zuzuordnen sind mögliche Immissionsbelastungen, 
für die es entsprechende einzuhaltende Regelwerke gibt. 

Lärm 

Es befinden sich in unmittelbarer Nähe keine Lärmquellen, die zu erheblichen 
Immissionsbelastungen der zukünftigen Nutzer des Feuerwehrgerätehauses füh-
ren könnten. Der bestehende Parkplatz ist nicht stark frequentiert und dient 
hauptsächlich bei größeren Veranstaltungen im Ort als Ausweichparkplatz. Das 
Baufenster des geplanten Feuerwehrgerätehauses befindet sich abgesetzt von 
der Freinsheimer Straße (K4) im Norden des Grundstückes. Zudem dient das 
Feuerwehrgerätehaus nicht der Wohnnutzung.  

Auch für das benachbarte Mischgebiet ist zukünftig mit keiner unzumutbaren 
Lärmbelästigung durch ausrückende Feuerwehrfahrzeuge zu rechnen, da sich 
die wenigen Wohnhäuser nicht in unmittelbarer Nähe befinden und der Einsatz 
von Martinshörnern unter Berücksichtigung der streng gesetzlichen Vorgaben 
zugunsten eines funktionierenden Gemeinwesens als ein sozialadäquates Beein-
trächtigungsrisiko hinzunehmen sind. Aus diesen Gründen wurde auf eine schall-
technische Untersuchung verzichtet. 

Für das Schutzgut Mensch kann insgesamt nur eine geringe naturschutzfachliche 
Bedeutung bzw. Schutzbedürftigkeit festgestellt werden. 

2.1.2 Schutzgut Pflanzen 
Aus allen Naturraumfaktoren zusammen resultieren, nach Einflussnahme durch 
den Menschen, die aktuellen Biotop-, Nutzungs-, und Strukturtypen mit ihrer von 
der Nutzungsintensität bestimmten ökologischen Bedeutung.  

Das Plangebiet wird aktuell als Parkplatz genutzt. Nur eine untergeordnete Rolle 
spielen die den Parkplatz einfassenden Grünflächen, die aus Landschaftsrasen 
mit kleinen Einzelbäumen bestehen.  

Die angrenzende Umgebung ist durch die Mischgebietsnutzung, den Straßenver-
kehr auf der Freinsheimer Straße und die intensive landwirtschaftliche Nutzung 
(Weinbauflächen) geprägt. 

Im Plangebiet und seiner unmittelbaren Umgebung sind keine natürlichen, ur-
sprünglichen Biotoptypen mehr vorhanden. Auch naturnahe ungestörte Biotopty-
pen sind nicht vorhanden. Weder artenschutzrechtlich relevante noch national 
geschützte Pflanzenarten wurden vorgefunden.  
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Für das Schutzgut Pflanzen kann aufgrund der Biotoptypen im Plangebiet, die 
alle nur eine sehr geringe naturschutzfachliche Wertigkeit aufweisen, insgesamt 
nur eine geringe naturschutzfachliche Bedeutung bzw. Schutzbedürftigkeit fest-
gestellt werden.  

Biotoptypen im Plangebiet 
Die im Plangebiet vorhandenen Biotoptypen sind im Bestandsplan (Anlage) dar-
gestellt. Nachstehend erfolgt eine Beschreibung der im Eingriffsbereich betroffe-
nen Biotop- bzw. Nutzungstypen. Hierbei erfolgt die Einordnung in Biotoptypen 
nach der Biotopkartieranleitung für Rheinland-Pfalz (Stand 03.05.2012).  

Neben der argumentativen Bewertung der Biotoptypen wird in der Tabelle der 
Abb. 16 ergänzend eine punktemäßige Bewertung nach dem Baden-
Württembergischen Modell (unter Einbeziehung der Biotoptypen aus RLP) aufge-
führt. 

HV3 Parkplatz 

Im Plangebiet befindet sich derzeit eine geschotterte Parkplatzfläche, die durch 
ein Holzpfostengeländer eingefasst ist. 

HC4 Verkehrsrasenfläche 

Um den bestehenden Schotterparkplatz befinden sich schmale Rasenflächen. 
Diese trennen neben dem Holzgeländer die Stellplatzfläche von den angrenzen-
den Verkehrswegen ab. Die Grünfläche weitet sich an mehreren Stellen etwas 
auf. In den Aufweitungen befindet sich jeweils ein kleiner nicht standortheimi-
scher Baum.  

BF 3 Einzelbaum 

Im Geltungsbereich befinden sich vier noch junge nicht standortheimische Bäu-
me (2 Nadelbäume und 2 Laubbäume). Drei der Bäume sollen erhalten bleiben. 
Lediglich ein kleiner Nadelbaum soll durch einen Laubbaum 1. Ordnung ersetzt 
werden. Die einzelnen Biotyptypen sind im Folgenden fotografisch dokumentiert.  

 

Abb. 10: HV3 Parkplatz (Schotterfläche)  Abb. 11: HC4 Verkehrsrasenfläche 
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Abb. 12: BF3 Nadelbaum (Erhalt)  Abb. 13: BF3 Nadelbaum (Rodung) 

 

2.1.3 Schutzgut Tiere 
Die Fläche des Plangebietes wird derzeit als Parkplatz genutzt. Es sind nur ge-
ringe Vegetationsflächen vorhanden. Wertvolle Lebensräume für artenschutz-
rechtlich relevante Tierarten sind nicht festzustellen. Mit Ausnahme einiger Vo-
gelarten (entsprechend der Vogelschutzrichtlinie sind alle europäischen Vögel 
geschützt) wurden im Plangebiet auch keine artenschutzrechtlich relevanten 
Tierarten vorgefunden.  
Der Verein für Naturforschung und Landespflege e.V. „Pollichia“ hat im parallel 
laufenden Verfahren zur Flächennutzungsplanänderung auf ein Vorkommen von 
Wiedehopf, Zaunammer und Heidelerche in der Umgebung des Plangebietes 
hingewiesen. Es handelt sich hierbei um Zielarten des benachbarten Vogel-
schutzgebietes „Haardtrand“ (siehe unter Kap. 1.3.1 Fachgesetze „Schutzgebiete 
und geschützte Biotope nach Naturschutzrecht“). 
Allerdings gibt es für keine der wertgebenden Brutpopulationen bzw. Zielarten 
innerhalb des Plangebietes, das größtenteils aus Schotterflächen besteht, ent-
sprechende Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten. Lediglich zur Nahrungs-
aufnahme können hin und wieder einzelne Vögel das Plangebiet aufsuchen; al-
lerdings dies auch nur sehr eingeschränkt, da sich das Nahrungsangebot auf 
einem teilversiegelten und genutzten Parkplatz mit nur geringem Vegetationsan-
teil in Grenzen hält. In den offenen Böden der umliegenden Weinberge, Hausgär-
ten und vor allem in den weiter östlich und nördlich gelegenen Streuobstbestän-
den finden sich wesentlich geeignetere Nahrungsstandorte. In diese wird mit der 
vorliegenden Planung nicht eingegriffen. 
Eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population ist nicht 
zu erwarten. Durch festgesetzte Pflanzbindungen und Entsiegelungsmaßnahmen 
im Plangebiet und auf der externen Ausgleichsfläche werden darüber hinaus 
auch für die Zielarten des Schutzgebietes neue Teillebensräume geschaffen. Für 
das Vogelschutzgebiet und dessen Zielarten ist daher mit keiner erheblichen Be-
einträchtigung zu rechnen. 
Aufgrund der Siedlungsnähe und der intensiv genutzten Weinbauflächen in der 
unmittelbaren Umgebung überwiegen im und um das Plangebiet die störungsto-
leranten Ubiquisten und Arten des Stadt- und Agrarlebensraumes. Sie sind ent-
sprechend unsensibel und anpassungsfähig, so dass für sie weder regional noch 
lokal ein Mangel an Lebensraum besteht.  
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Die tierökologische Bedeutung bzw. Schutzbedürftigkeit der Flächen ist daher 
eher gering einzustufen. 
 

2.1.4 Schutzgut Boden  
Das Plangebiet ist überwiegend in Form von Schotterflächen bereits teilversie-
gelt. Die wasserdurchlässigen Schotterflächen werden als Parkplatz genutzt. 

Sonderstandorte 

Bodenbezogene Sonderstandorte sind nach derzeitigem Kenntnisstand im Plan-
gebiet nicht vorhanden. 

Altlasten, Kampfmittel, Baugrund 

Über Altlasten oder altlastenverdächtige Flächen im Geltungsbereich des Plan-
gebietes ist derzeit nichts bekannt. Im gesamten Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes wurde bisher keine Erkundung auf vorhandene Kampfmittel durchge-
führt. Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel gefunden werden, sind die Arbeiten 
aus Sicherheitsgründen umgehend einzustellen und der Kampfmittelräumdienst 
(KMRD) des Landes Rheinland-Pfalz zu benachrichtigen (ADD Neustadt). 

Erlaubnisfeld für Erdwärme 

Vom Landesamt für Geologie und Bergbau kam mit Schreiben vom 24.04.2014 
der Hinweis, dass der Geltungsbereich des Bebauungsplanes von dem Erlaub-
nisfeld für Erdwärme „Mittelhaardt-Mitte" überdeckt wird. Inhaberin des Erlaubnis-
feldes ist die Firma Pfalzwerke geofuture GmbH in 67061 Ludwigshafen. 

Die Rückfrage bei der Inhaberin ergab, dass derzeit keine Aktivitäten in Bezug 
auf die Gewinnung von Erdwärme im Plangebiet durch die Pfalzwerke geofuture 
GmbH geplant sind und insofern keine Bedenken gegen die Planung bestehen. 

In den Bebauungsplan wird ein Hinweis aufgenommen, dass das Plangebiet im 
Erlaubnisfeld für Erdwärme „Mittelhaardt-Mitte" liegt. 
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Vegetation 

Die Böden sind Voraussetzung für die Vegetation und die hiervon abhängigen 
Lebensräume. Ein Bodengutachten liegt derzeit nicht vor. In der weiteren Umge-
bung sind sandige Lehme vorzufinden. 

Da im Bestand derzeit Vegetation nur eine untergeordnete Rolle spielt und der 
Geltungsbereich bereits größtenteils aufgrund der Schotterfläche keine Vegetati-
onsschicht mehr aufweist, kann für das Schutzgut Boden nur eine geringe natur-
schutzfachliche Bedeutung bzw. Schutzbedürftigkeit festgestellt werden. Durch 
die Schotterbefestigung wurde das Bodenpotential bereits teilweise zerstört, 
wodurch sich eine weitere Erfassung der Schutzwürdigkeit und Empfindlichkeit 
des Bodenpotentials erübrigt.  

 

2.1.5 Schutzgut Wasser 
Gewässer 

Im Plangebiet sind weder stehende noch fließende Gewässer vorhanden. 

Grundwasser 

Das Plangebiet ist gemäß der Erläuterungskarte „Natur, Landschaft und Umwelt“ 
des einheitlichen Regionalplans „Rhein-Neckar“ Bestandteil der Planung eines 
Wasserschutz-/Heilquellenschutzgebietes. Das Plangebiet liegt in seiner Ge-
samtheit im in der Weiteren Schutzzone (Schutzzone III) der Wasserschutzgebie-
tes „Im Bruch“ zugunsten der Stadtwerke Bad Dürkheim (Staatsanzeiger Nr. 45 
vom 01.12.2014). Die Ver- und Gebote der Rechtsverordnung sind zu beachten. 

Die Flächen des Geltungsbereiches sind bereits größtenteils teilversiegelt (Schot-
terparkplatz). Die Grundwasserneubildung wird durch die gewährleistete Versi-
ckerungsfähigkeit des Schotterbelages nicht gemindert, jedoch ist aufgrund der 
fehlenden Vegetationsschicht die Filterwirkung des Bodens bereits gestört.  

Für das Schutzgut Wasser kann nur eine mittlere naturschutzfachliche Bedeu-
tung bzw. Schutzbedürftigkeit festgestellt werden. 

 

2.1.6 Schutzgüter Klima und Luft 
Das Plangebiet befindet sich nach der Erläuterungskarte „Natur, Landschaft und 
Umwelt“ des einheitlichen Regionalplans „Rhein-Neckar“ in einem Gebiet hoher 
bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung. Es handelt sich hierbei um Flächen, 
die zur Kaltluftentstehung bzw. für den Kaltluftfluss relevant sind. Kaltluftströ-
mungen tragen zur Durchlüftung und thermischen Entlastung von Siedlungsräu-
men bei. 

Aufgrund der fehlenden Vegetation handelt es sich bei dem Plangebiet nicht um 
eine Kaltluftentstehungsfläche. Auch für die Kaltluftströme der Siedlungsentlas-
tung stellt das Plangebiet schon allein aufgrund seiner geringen Größe und der 
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direkt angrenzenden Mischgebietsbebauung (Barrierewirkung) eine eher geringe 
Rolle. 

Für das Schutzgut Klima und Luft kann nur eine geringe naturschutzfachliche 
Bedeutung bzw. Schutzbedürftigkeit festgestellt werden. 

 

2.1.7 Schutzgut Landschaftsbild und Erholung 
Landschaftsbild und kulturhistorisch wertvoller Landschaftsraum haben als ei-
genständiger Wert Eingang in die Naturschutzgesetzgebung gefunden. Zur Beur-
teilung werden üblicherweise folgende Kriterien herangezogen:  

• Der symbolische Wertgehalt (Eigenart) 

• Die Naturnähe (Natürlichkeit) 

• Die Vielfalt an Einzelelementen (Vielfalt),  

Das Plangebiet ist aufgrund seiner derzeitigen Nutzung als Parkplatz weder für 
das Landschaftsbild noch für die Erholung relevant - Eigenart, Natürlichkeit und 
Vielfalt haben hier eine eher geringe bis keine Bedeutung. Es kann lediglich da-
von ausgegangen werden, dass die Parkmöglichkeiten im Plangebiet von Erho-
lungssuchenden genutzt werden und somit sekundär zur Erholungsfunktion bei-
tragen. 

Die angrenzenden Flächen stehen unter intensiver Nutzung für den Weinbau. 
Weinbau-Monokultur prägt den umgebenden Landschaftsraum und lässt auch im 
weiteren Umfeld des Plangebietes den Eindruck von Eigenart, Natürlichkeit und 
Vielfalt nicht entstehen. Zwar sind diese Flächen bedeutsam für die Wohnumfeld-
erholung; da sie aber außerhalb des Plangebietes liegen, werden diese bei der 
Durchführung der Planung nicht beeinträchtigt. 

Für das Schutzgut Landschaftsbild und Erholung kann nur eine geringe natur-
schutzfachliche Bedeutung bzw. Schutzbedürftigkeit festgestellt werden. 

 

2.1.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
Im Plangebiet wurden keine geschützten Kulturgüter festgestellt. 

Nicht normativ geschützte sonstige Sachgüter mit entsprechend großer sozialer 
Bedeutung oder einem engen Zusammenhang zur natürlichen Umwelt sind im 
Plangebiet nicht vorhanden. 

Für das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter konnte keine naturschutzfach-
liche Bedeutung bzw. Schutzbedürftigkeit festgestellt werden. 

2.1.9 Wechselwirkungen 

Folgende Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind zu berücksichti-
gen: 

• Freie Bodenfläche dient als Vegetationsstandort bzw. ist Voraussetzung für 
die Ausbildung geeigneter Lebensräume für Pflanzen und Tiere sowie für 
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die Schaffung geeigneter Erholungsräume für den Menschen (hier: im Be-
stand nur wenig freie Bodenfläche vorhanden). 

• Freie Bodenfläche dient der Grundwasserregeneration einschließlich Filter-
funktion (hier: im Bestand nur wenig freie Bodenfläche vorhanden). 

• Die Pflanzbestände werden von unterschiedlichen Tierarten im Tages- oder 
Jahresrhythmus aufgesucht und haben für sie als (Teil-)Lebensraum Be-
deutung (hier: im Bestand kaum Pflanzenbestände vorhanden).  

Alle offenen Grünflächen sind für den kleinklimatischen Ausgleich und die 
Luftströmung bedeutsam (nur wenig Grünflächen im Bestand vorhanden).  

 

2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands 
Für die Beurteilung des Vorhabens ist es erforderlich, die möglichen Umweltaus-
wirkungen des Vorhabens abzuschätzen. In der Umweltprüfung ist dieser durch 
die Planung verursachten Entwicklung auch die Entwicklung ohne Umsetzung 
der Planung gegenüberzustellen. 
 

2.2.1 Bei Nichtdurchführung der Planung 
Die bisherige Nutzung der Flächen als Schotterparkplatz würde bei Nichtdurch-
führung der Planung voraussichtlich bestehen bleiben.  

Ohne Durchführung der Planung müssten für den Neubau des Feuerwehrgerä-
tehauses in Kallstadt an anderer Stelle Potenziale erschlossen werden, die nicht 
bereits genutzt werden und damit ggf. ökologisch sensibler, städtebaulich un-
günstiger und/oder infrastrukturell schwieriger zu entwickeln sind. 

 

2.2.2 Bei Durchführung der Planung 
Eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der 
Planung muss die geplanten Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen berücksichtigen (s. Kapitel 2.3 des Umweltberichtes). 

Zudem sind gemäß Anlage zu § 2a BauGB im Sinne der Eingriffsregelung auch 
in Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten unter Berücksichti-
gung der verfolgten Planungsziele zu prüfen (s. Kapitel 3 des Umweltberichtes).  

Nachfolgend werden die zu prüfenden umweltrelevanten Auswirkungen des Vor-
habens beschrieben: 

2.2.2.1 Schutzgut Mensch 

Lärm 

Es befinden sich in unmittelbarer Nähe keine Lärmquellen, die zu erheblichen 
Immissionsbelastungen der zukünftigen Nutzer des Feuerwehrgerätehauses füh-
ren können. 
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Der bestehende Parkplatz ist nicht stark frequentiert und dient hauptsächlich bei 
größeren Veranstaltungen im Ort als Ausweichparkplatz. Das Baufenster des 
geplanten Feuerwehrgerätehauses befindet sich abgesetzt von der Freinsheimer 
Straße (K4) im Norden des Grundstückes. Zudem dient das Feuerwehrgerä-
tehaus nicht der Wohnnutzung. Allerdings ist während der Bauphase mit ent-
sprechendem Baulärm zu rechnen. Sobald die Maßnahme fertiggestellt ist, sind 
keine weiteren Lärmimmissionen, die das übliche und zulässige Maß überschrei-
ten, für das Plangebiet und die angrenzenden Mischgebiete zu erwarten. Da sich 
die wenigen Wohnhäuser des Mischgebietes nicht in unmittelbarer Nähe des 
geplanten Feuerwehrgerätehauses befinden, stellen auch ausrückende Feuer-
wehrfahrzeuge keine unzumutbaren Lärmquellen dar. 

Es verbleiben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen bzw. Beein-
trächtigungen für das Schutzgut Mensch. 

 

2.2.2.2 Schutzgut Pflanzen  
Bei Durchführung der Planung würden die Vegetationsflächen in ihrer Flächen-
größe gegenüber dem Bestand etwas erhöht (+ 143 m² inkl. der externen Aus-
gleichsfläche). Zudem handelt es sich bei den Eingriffsflächen um artenarme 
Flächen, d. h. sehr geringwertige Biotoptypen, sodass durch die vorliegende Pla-
nung hochwertigerer Vegetationsflächen mit standortheimischen Gehölzen, ex-
tensiv gepflegten, begrünten Versickerungsmulden und Baumpflanzungen das 
Vegetationspotenzial gegenüber dem momentanen Zustand erhöht werden kann. 
Die bestehenden Bäume bleiben bis auf einen kleinen Nadelbaum erhalten. Der 
zu rodende Nadelbaum wird durch einen Laubbaum 1. Ordnung ersetzt. In der 
Abb. 14 werden die Vegetations-Biotoptypen in Ihren Flächengrößen jeweils vor 
und nach der Maßnahmenumsetzung gegenübergestellt. Entsprechende Pflanz-
bindungen in den Festsetzungen gewährleisten die Herstellung der hier be-
schriebenen geplanten hochwertigeren Biotoptypen. 

Da innerhalb des Geltungsbereichs keine seltenen oder geschützten bzw. arten-
schutzrechtlich relevanten Pflanzenarten angetroffen wurden, sind auch diesbe-
züglich keine nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen zu erwar-
ten. Es verbleiben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen bzw. Be-
einträchtigungen für das Schutzgut Pflanzen. 
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Biotoptyp Vorher 

(Plan-

gebiet) 

Vorher 

(externe 

Ausgleichs-

fläche) 

Summe Nachher 

(Plangebiet) 

Nachher 

(externe 

Ausgleichs-

fläche) 

Summe 

HC4 Verkehrsrasenflä-

che 

427 m² 21 m² 448 m² - - - 

BB9 Gebüsche mittlerer 

Standorte 

- - - 207 m² 73 m² 280 m² 

HM5 Pflanzenbeet - - - 102 m² - 102 m² 

HM6 höherwüchsige 

Grasfläche (Versicke-

rungsmulden) 

- - - 209 m² - 209 m² 

BF3 Bäume Bestand 4 Stk. - 4 Stk. 3 Stk. - 3 Stk. 

BF3 Bäume Neupflan-

zung 

- - - 7 Stk. 2 Stk. +9 Stk. 

Summe Fläche   448 m²   591 m² 

Summe Bäume   4 Stk.   12 Stk. 

Abb. 14: Tabelle Vegetationsflächen vor und nach der Maßnahme 

 

2.2.2.3 Schutzgut Tiere 
Da vom vorübergehenden Verlust der Vegetation nach heutigem Kenntnisstand 
überwiegend nur weit verbreitete und entsprechend robuste Arten und Populatio-
nen betroffen sind, ist im Sinne des § 44 (5) BNatSchG kein Verstoß gegen die 
Verbote des § 44 zu erwarten. Wertvolle Lebensräume für artenschutzrechtlich 
relevante Tierarten wurden ohnehin nicht festgestellt. Auch für keine der wertge-
benden Brutpopulationen bzw. Zielarten des benachbarten Vogelschutzgebietes 
gibt es derzeit innerhalb des Plangebietes, das zum größten Teil aus Schotterflä-
chen besteht, entsprechende Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten, die zer-
stört werden könnten (auch wenn sich dort gelegentlich einzelne Vögel einfin-
den). 
Lediglich zur Nahrungsaufnahme können hin und wieder einzelne Vögel das 
Plangebiet aufsuchen; allerdings dies auch nur sehr eingeschränkt, da sich das 
Nahrungsangebot auf einem teilversiegelten und genutzten Parkplatz mit nur 
geringem Vegetationsanteil in Grenzen hält. In den offenen Böden der umliegen-
den Weinberge, Hausgärten und vor allem in den weiter östlich und nördlich ge-
legenen Streuobstbeständen finden sich wesentlich geeignetere Nahrungsstan-
dorte. In diese wird mit der vorliegenden Planung nicht eingegriffen. 
Zudem werden innerhalb des Plangebietes (inkl. der externen Ausgleichsfläche) 
neue Vegetationsflächen geschaffen, sodass insgesamt eine größere Fläche zur 
Nahrungsaufnahme zur Verfügung steht als derzeit. Die geplante Versickerungs-
fläche für Niederschlagswasser wird mit einer geeigneten Landschaftsrasenmi-



Ortsgemeinde Kallstadt  Bebauungsplan „Neubau Feuerwehrgerätehaus“ Seite 35/45 

MVV REGIOPLAN   Satzungsfassung 02.03.2015 

 

schung angesät und von Gehölzen frei gehalten. Außerdem werden Teile des 
östlichen Parkplatzteiles entsiegelt, Pflanzbindungen zur Anlage von geschlos-
senen standortheimischen Gehölzflächen (Gebüsche mittlerer Standorte) und 
standortheimische Baumpflanzungen festgesetzt, sodass von dieser strukturrei-
cheren Vegetation (Fortführung der weiter östlich gelegenen Gehölzstrukturen 
nach Westen) nicht nur die Zielarten des Vogelschutzgebietes profitieren werden. 
Zusätzlich wird die Gemeinde 2 Nistkästen für den Wiedehopf in der weiter öst-
lich des Plangebietes vorhandenen Streuobstwiese aufstellen und vorhalten. 
Auch bei Bau und Betrieb des Feuerwehrgerätehauses ist mit keinen Auswirkun-
gen zu rechnen, die das angrenzende Vogelschutzgebiet erheblich beeinträchti-
gen, da aufgrund des bestehenden Mischgebietes, an das die Bebauung an-
schließt, der Lage an der Straße und durch die Nutzung des Parkplatzes das 
Plangebiet bereits einem gewissen Lärmeintrag unterliegt. Lärmquellen durch 
Bau und Betrieb sind ohnehin nur temporär zu erwarten. 
Eine erhebliche Beeinträchtigung des Vogelschutzgebiets „Haardtrand“ und somit 
der Lebensräume der wertgebenden Zielarten und der für die Erhaltungsziele 
und dem Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile kann somit ausgeschlossen 
werden. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population 
ist nicht zu erwarten. Durch festgesetzte Pflanzbindungen und Entsiegelungs-
maßnahmen im Plangebiet und auf der externen Ausgleichsfläche werden dar-
über hinaus auch für die Zielarten des Schutzgebietes neue Teillebensräume 
geschaffen. Eine Prüfung der Verträglichkeit des Projektes „Feuerwehrgerä-
tehaus“ mit den jeweiligen Erhaltungszielen des benachbarten Schutzgebietes ist 
damit nicht erforderlich. 

Es sind keine wertvollen Lebensräume für artenschutzrechtlich relevante Tierar-
ten, unverzichtbare Austauschbahnen, Wildwechsel, Rastplätze oder vergleich-
bare im Naturraum bedeutsame Flächen betroffen.  

Indirekte erhebliche Auswirkungen auf Lebensräume in der Nachbarschaft durch 
die Ausdehnung des Siedlungsrandes können durch die Umnutzung des ohnehin 
schon als Parkplatz genutzten Plangebietes ausgeschlossen werden.  

Es verbleiben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen bzw. Beein-
trächtigungen für das Schutzgut Tiere. 

 

2.2.2.4 Schutzgut Boden 
Von den insgesamt 1934 m² des Geltungsbereichs (Plangebiet plus externe Aus-
gleichsfläche) sind derzeit bereits 1485 m² teilversiegelt. Bei Durchführung der 
Planung würden 557 m² teilversiegelte Schotterflächen völlig versiegelt werden 
(Gebäude 280 m², Nebenanlagen ohne Stellflächen für Pkw 277 m²). Auch wenn 
durch die teilversiegelten Schotterflächen das Bodenpotential bereits teilweise 
zerstört wurde, so würden zukünftig doch 557 m² fehlen, auf denen das Oberflä-
chenwasser frei versickern kann. 

Eine gewisse Minderung der Beeinträchtigungen kann zwar durch die geplanten 
begrünten Versickerungsmulden im Planungsgebiet erzielt werden, aber ein voll-
ständiger Ausgleich ist letztendlich nur durch Entsiegelung an anderer Stelle 
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möglich. Es stehen derzeit jedoch kaum Entsiegelungsflächen zur Verfügung. 
Dennoch konnten im Plangebiet und auf dem gegenüberliegenden Busparkplatz 
(externe Ausgleichsfläche) geschotterte Teilbereiche gefunden werden, die als 
Ausgleichsmaßnahmen zur Entsiegelung genutzt werden können. Auf der Fläche 
A2 können 82 m² und auf der Fläche A3 51 m²  Schotterflächen (insgesamt 133 
m², siehe Maßnahmenplan) entsiegelt werden. Da es sich um einen Eingriff han-
delt, bei dem eine bereits teilversiegelte Fläche ohne Vegetationsschicht völlig 
versiegelt wird, muss keine Entsiegelung im Verhältnis 1:1 als Ausgleich erfol-
gen. Durch die im Rahmen der Flurbereinigung erfolgte Schotterung des Park-
platzes war ein Verhältnis von 1:0,3 entstanden. Zum Ausgleich ist im vorliegen-
den Fall also nur ein Verhältnis von 1:0,7 versiegelter zu entsiegelter Fläche not-
wendig. Auch werden bei den geplanten Entsiegelungsmaßnahmen die gestörten 
Bodenfunktionen spätestens nach 25 Jahren wieder vollständig hergestellt sein.  

Somit ist eine Fläche von 390 m² zu entsiegelnder Fläche für einen 100%igen 
Ausgleich des Bodenpotentials notwendig. Da auch dies aufgrund fehlender po-
tentieller Entsiegelungsflächen nicht möglich ist, sollen die insgesamt 133 m² zur 
Verfügung stehenden Entsiegelungsflächen und alle weiteren Flächen innerhalb 
der Ausgleichsflächen A1-A3 mit standortheimischen Gehölzen bepflanzt (Ge-
büsch mittlerer Standorte) und durch Baumpflanzungen ergänzt werden. Insge-
samt werden so als Ersatzmaßnahme 280 m² Gebüsche mittlerer Standorte ge-
schaffen und 8 standortheimische Laubbäume 2. Ordnung gepflanzt. Die anzule-
genden Gehölzpflanzungen sollen auch als Trittsteinbiotope zwischen der östlich 
gelegenen Streuobstwiese und dem westlich gelegenen Gehölzbestand der Be-
bauung fungieren. Dies entspricht auch den Vorgaben der Regionalplanung, da 
das Plangebiet an den landesweiten Biotopverbund angrenzt. 

Die voraussichtlichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden kann durch 
Entsiegelungsmaßnahmen im Plangebiet nur zu 34% ausgeglichen werden. Die 
oben beschriebenen Gehölzpflanzungen auf 280 m² dienen als Ersatzmaßnah-
men ebenfalls zur Kompensation des Eingriffs in das Schutzgut Boden. Dennoch 
verbleibt ein Verlust freier Bodenfläche, die zwar durch den bestehenden Schot-
terbelag als stark gestört bezeichnet werden muss, aber wasserdurchlässig ist, 
sodass nachteilige Umweltauswirkungen verbleiben, die nach weitestgehender 
Vermeidung, Minderung und Kompensation gegenüber dem Ziel der Planung 
abgewogen werden müssen.  
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vorher nachher Interner Aus-

gleich 

Externer Aus-

gleich 

Ersatzmaßnahmen 

Teilversiegelte 

Flächen: 

Schotterparkplatz 

Völlig versiegelte 

Flächen: 

Gebäude, 

Parkplatz Zufahrt 

Entsiegelung auf 

der Fläche A2 

Entsiegelung auf 

der Fläche A3 

Gehölzpflanzung 

auf den Flächen 

A1-A3: 

Gebüsch mittlerer 

Standorte, 

standortheimische 

Laubbäume 

557 m² 

(Eingriffsfläche) 

557 m² 

(Entsiegelungsbedarf 

bei 1:0,7: 

557 m²x0,7=390 m²) 

82 m² 

(21 % Ausgleich) 

51 m² 

(13 % Ausgleich) 

280 m² 

Abb. 15: Tabelle Eingriff/Ausgleich Schutzgut Boden 

 

2.2.2.5 Schutzgut Wasser 
Gemäß den rechtlichen Vorgaben ist es Planungsziel im Gebiet anfallendes Nie-
derschlagswasser soweit möglich zu versickern und dem gleichen Grundwasser-
leiter wie bisher zuzuführen. Im Zuge der Baumaßnahme muss ein Bodengutach-
ten erstellt werden, um genauere Aussagen über Versickerungsleistung des Bo-
dens, etc. treffen zu können.  
Die Ver- und Gebote der Rechtverordnung des Wasserschutzgebietes „Im Bruch“ 
sind im nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren zu beachten. Ein entspre-
chender Hinweis ist Bestandteil des Bebauungsplanes. 

In der Summe ist keine Verschlechterung gegenüber dem Status Quo zu erwar-
ten. Es verbleiben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen bzw. Be-
einträchtigungen. 

 

2.2.2.6 Schutzgüter Klima und Luft 
Es werden keine klimaaktiven Flächen (kaltluftproduzierenden Flächen), auf-
grund der kaum vorhandenen Vegetation, beansprucht. Auch sind für keine der 
benachbarten Siedlungsflächen unverzichtbare klimatische Ausgleichräume be-
troffen. Es verbleiben ausreichend große klimatische Ausgleichsräume in der 
Umgebung, die diese Funktion für die bestehenden Siedlungsflächen erfüllen.  

In der Summe ist keine deutliche Verschlechterung des Lokalklimas oder des 
Bioklimas gegenüber dem Status Quo zu erwarten. Es verbleiben keine erhebli-
chen nachteiligen Umweltauswirkungen bzw. Beeinträchtigungen auf die Schutz-
güter Klima und Luft. 
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2.2.2.7 Schutzgut Landschaftsbild und Erholung 
Aufgrund der Lage des Plangebietes angrenzend an intensiv genutzte Weinbau-
flächen und das bestehende Mischgebiet, sowie der bestehenden Nutzung als 
Parkplatz, wird kein sensibler Landschaftsraum neu beansprucht. Bei der ur-
sprünglichen Parkplatznutzung bedeutet das Baugebiet keine Beeinträchtigung 
einer ästhetisch wertvollen Landschaft. Die Wohnumfelderholung bleibt weiterhin 
aufgrund der Wegeverbindung in die freie Landschaft möglich. Durch die geplan-
ten Pflanzmaßnahmen standortheimischer Gehölze inklusive Baumpflanzungen 
wird das Feuerwehrgebäude ausreichend eingegrünt, sodass keine Beeinträchti-
gung des Landschaftsbildes zu erwarten ist. 

In der Summe sind keine nachteiligen Umweltauswirkungen bzw. Beeinträchti-
gungen des Landschaftsbildes und der Erholung im Sinne des Naturschutzrech-
tes zu erwarten. 

 

2.2.2.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter  
Kulturgüter und sonstige umweltrelevante Sachgüter sind nicht betroffen. 
 

2.2.2.9 Wechselwirkungen  
Bei den einzelnen Schutzgütern wurden folgende Beeinträchtigungen aufgrund 
von Wechselwirkungen festgestellt: 

Der Verlust freier Bodenfläche bedeutet auch den Verlust an Versickerungsflä-
chen. Aufgrund der geringen Flächengröße und der geplanten Anlage hochwerti-
ger Biotoptypen inkl. Versickerungsmulden ist mit keinen erheblichen Beeinträch-
tigungen aufgrund der genannten Wechselwirkungen zu rechnen.  

Aus anderen Wechselwirkungen resultieren nach derzeitigem Kenntnisstand kei-
ne Beeinträchtigungen.  

 

2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Auswirkungen 

2.3.1 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger 
Auswirkungen  

Bei der Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung 
der Planung wurden als verpflichtend durchzuführende Vermeidungs- und Minde-
rungsmaßnahmen folgende Maßnahmen berücksichtigt:  

1. Die Flächeninanspruchnahme wird durch die bereits teilversiegelte Fläche 
der Parkplatznutzung begrenzt. 

2. Während der Bauphase wird auf die Einhaltung aller zum Schutz von An-
wohnern, Boden, Wasser und Vegetation erlassener Regelvorschriften 
geachtet. 

3. Der geplante Grünanteil einschließlich Baumpflanzungen verhindert nega-
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tive klimatische Auswirkungen. 

4. Die geplanten Versickerungsflächen dienen der Aufnahme und Versicke-
rung des anfallenden Niederschlagswassers innerhalb des Geltungsbe-
reiches, sodass dieses dem gleichen Grundwasserleiter wie bisher zuge-
führt werden kann. 

5. Die vorhandenen Bäume bleiben größtenteils erhalten. 

 

2.3.2 Geplante Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen  

Grundlage für die abschließende Beurteilung des Eingriffs sind Art und Maß der 
trotz Minderungsmaßnahmen aufgrund der (baulichen) Nutzung verbleibenden 
Eingriffe.  

Ebenso wie die Vermeidung und die Minderung von Beeinträchtigungen ist auch 
der Ausgleich im Naturschutzrecht und im Baurecht geregelt. Wenn nach den 
Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung noch unvermeidbare Beeinträchti-
gungen verbleiben, sind diese vorrangig durch Ausgleichsmaßnahmen zu kom-
pensieren. Ist der vorrangig angestrebte Ausgleich durch Wiederherstellung der 
beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes 
nicht möglich, sind die Beeinträchtigungen in sonstiger Weise zu kompensieren. 
Die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts sollen dann in gleichwertiger 
Weise ersetzt werden. 

 

2.3.2.1 Grundlagen der Kompensation  
Grundlage für die Beurteilung des verbleibenden Eingriffs und seiner Kompensa-
tion sind Art und Maß der trotz Minderungsmaßnahmen verbleibenden neu zu-
lässigen (baulichen) Nutzung. Eine auf Messungen beruhende Quantifizierung 
der Eingriffsschwere ist nicht möglich. Für die Beurteilung des Eingriffs hinsicht-
lich der Schutzgüter der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und der Um-
weltprüfung nach BauGB gibt es nach den bestehenden Gesetzen keine verbind-
liche Regelung. Ausgehend von den jeweils betroffenen Flächendimensionen 
und Flächenqualitäten erfolgt eine argumentative Differenzierung der Eingriffs-
schwere.  

In Rheinland-Pfalz erstellte das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeauf-
sicht (LfUG) im Jahre 1998 die „Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung“ 
(HVE). 

Die Länderarbeitsgemeinschaft für Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung 
(LANA) hat 1996 Vorschläge zur bundeseinheitlichen Anwendung der Eingriffs-
regelung erarbeiten lassen. Unter Wahrung fachlicher Mindestansprüche standen 
die Praktikabilität und die Verhältnismäßigkeit des Aufwandes im Vordergrund. 
Für bislang nicht exakt definierbare Beurteilungskriterien wurden Konventions-
vorschläge erarbeitet.  

Im vorliegenden Fall erfolgt die Beurteilung des verbleibenden Eingriffs und sei-
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ner Kompensation nach den genannten Empfehlungen der LfUG und LANA: 

• „Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung“, Landesamt für Umwelt-
schutz und Gewerbeaufsicht (LfUG), Dezember 1998 

• „Methodik der Eingriffsregelung“, Institut für Landschaftspflege und Natur-
schutz der Universität Hannover im Auftrag der Länderarbeitsgemein-
schaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung (LANA) 

•  

2.3.2.2 Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanz  

Mensch, Wasser, Klima, Luft, Landschaftsbild und Erholung  

Es wurde bereits ausgeführt, dass bei den Schutzgütern Landschaftsbild, Klima 
und Wasser aufgrund der Ausgangslage einerseits und der geplanten Minde-
rungsmaßnahmen im Gebiet anderseits eine Eingriffskompensation erreicht wird, 
so dass weiterführende quantitative Ermittlungen hier nicht durchzuführen sind. 

Pflanzen und Tiere 

Die Inwertsetzung der Biotope erfolgt argumentativ differenzierend nach heuti-
gem Stand der Wissenschaft und durch Vergleich der Biotoptypen untereinander. 
Grundlagen sind: 

1. die Naturnähe 

2. die Bedeutung für gefährdete Arten 

3. die Bedeutung als Indikator für standörtliche und naturräumliche Eigenart 

Die unterschiedliche Wertigkeit verschiedener Biotoptypen ist unbestritten (u.a. 
Rote Liste der Biotoptypen der Bundesrepublik Deutschland).  

In Kapitel 2.2.2.2 und 2.2.2.3 und Abb. 14 wurde bereits dargelegt, dass nach 
Durchführung der Planung keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
bzw. Beeinträchtigungen für das Schutzgut Pflanzen und Tiere verbleiben. Im 
Bestand sind nur wenige Vegetationsflächen in Form von Verkehrsrasenflächen 
vorhanden. Drei der vier vorhandenen Bäume bleiben erhalten. Der zu rodende 
kleine Nadelbaum wird durch einen Laubbaum 1. Ordnung ersetzt. 

Insgesamt erhöht sich die Fläche der Vegetationsflächen. Geringwertige Bio-
toptypen werden durch höherwertige und naturnähere ersetzt.  

Boden 

Die voraussichtlichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden kann durch 
Entsiegelungsmaßnahmen im Plangebiet nur zu 34% ausgeglichen werden. Die 
oben beschriebenen Gehölzpflanzungen auf 280 m² dienen als Ersatzmaßnah-
men ebenfalls zur Kompensation des Eingriffs in das Schutzgut Boden (siehe 
Kapitel 2.2.2.4 und Tabelle 14). Dennoch verbleibt ein Verlust freier Bodenfläche, 
zwar stark gestört durch den Schotterbelag, aber wasserdurchlässig. Der Boden-
verlust ist vom Grundsatz her nicht vollständig ausgleichbar im Sinne des Geset-
zes, es sei denn es stehen flächengleich Entsiegelungsflächen zu Verfügung, 
was nicht der Fall ist. In der baurechtlichen Abwägung über die Zulässigkeit des 
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Eingriffs muss also festgestellt werden, dass die Belange des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege an dieser Stelle gegenüber den anderen abzuwägenden 
Belangen und Planungszielen im Range nicht vorgehen. 

 

2.3.2.3 Maßnahmenumsetzung 
Der Bebauungsplan hat die Empfehlungen des in den Umweltbericht integrierten 
Fachbeitrag Naturschutz hinsichtlich der naturschutzfachlichen Belange und des 
Ausgleichs im Sinne der Eingriffsregelung in seine Festsetzungen integriert. Im 
Plan zum Fachbeitrag Naturschutz (s. Anhang) sind die Maßnahmen im Plange-
biet veranschaulicht.  
 

3 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Zur Standortfindung für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Kallstadt wur-
den insgesamt drei mögliche, im Gemeindeeigentum befindliche Standorte ge-
prüft. Zwei der geprüften Standorte werden einer Nutzung als Feuerwehrgerä-
tehaus nicht gerecht: zu geringe Grundstücksgröße, Ausfahrt bzw. Zufahrt zu 
schmal oder aufgrund der zentralen Lage erschwert. 

Der geplante Standort am Ostrand von Kallstadt stellt sich als für die Ortsge-
meinde optimaler Standort für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses dar, 
da die Flächen bei ausreichender Größe verfügbar (und damit zeitlich zügig zu 
bebauen) sind, die Anforderungen an eine problemlose Erschließung, auch im 
Einsatzfall, erfüllt sind sowie auf bereits genutzte (Parkplatz) und damit ökolo-
gisch unbedenkliche Flächen zurückgegriffen werden kann.  

Ohne die Entwicklung des Gebietes müssten für das Feuerwehrgerätehaus der 
Ortsgemeinde Kallstadt an anderer Stelle Flächen erschlossen werden, die ggf. 
ökologisch sensibler, städtebaulich ungünstiger und/oder infrastrukturell schwie-
riger zu entwickeln sind. Derzeit ist keine vertretbare Alternative gegeben. 

 

4 Beschreibung der verwendeten Methodik und Hinweise auf Schwierig-
keiten und Kenntnislücken  

Bislang wurden keine technischen Verfahren beim vorliegenden Projekt benötigt 
und angewendet. 

Bei der Zusammenstellung der Angaben sind sonst keine Schwierigkeiten aufge-
treten.  

 

5 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

Nach derzeitigem Kenntnistand verbleiben bei Umsetzung aller Vermeidungs-, 
Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen keine erheblichen nachteiligen Auswir-
kungen bis auf den Verlust freier Bodenfläche. Eine Überwachung der Auswir-
kungen, auch um im Sinne des § 4c BauGB ggf. unvorhergesehene nachteilige 
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Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln, sind mit Ausnahme der Überwachung der 
Folgen des Flächenverlustes nicht erforderlich. 

Der Verlust von freier Bodenfläche/von Bodenfunktionen wirkt sich auf die Funk-
tions- und Leistungsfähigkeit des Gesamtnaturhaushalts aus. Je nach Sensibilität 
bzw. Vorbelastung einzelner Teilräume haben diese eine unterschiedliche Tole-
ranz gegenüber Verlusten an freier Bodenfläche. Eine Überwachung der Auswir-
kungen, um im Sinne des § 4c BauGB auch unvorhergesehene nachteilige Aus-
wirkungen frühzeitig zu ermitteln, kann nur bedeuten diese unterschiedlichen 
Teilräume zu ermitteln und abzugrenzen, um dann Obergrenzen des noch tole-
rablen Flächenverlustes in Abhängigkeit von der Sensibilität festzulegen. Dies 
erfolgt auf der Ebene der Flächennutzungsplanung mit der Ausweisung geeigne-
ter Baugebiete. Auch die Überwachung der Auswirkungen von Flächeninan-
spruchnahmen kann nur auf übergeordneter Ebene erfolgen.  

 

6 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Planungsziel ist es, für die Ortsgemeinde Kallstadt ein neues Feuerwehrgerä-
tehaus zu schaffen und hierfür ein städtebaulich wie auch ökologisch und infra-
strukturell geeignetes Gebiet zu entwickeln. Die für das Planungsziel unvermeid-
liche Flächeninanspruchnahme greift auf eine bereits als Parkplatz genutzte öf-
fentliche Fläche zurück und stellt eine Umnutzung dar. Die Nutzung der Fläche 
für bauliche Zwecke erfolgt effizient, da auf keine naturnahen, ökologisch wertvol-
len Flächen zurückgegriffen werden muss. 

Die Umweltprüfung hat gezeigt, dass im Plangebiet keine Flächen und Schutzgü-
ter von besonderer Funktion oder Bedeutung betroffen sind. Aus der derzeitigen 
intensiven Parkplatznutzung resultiert eine überwiegend sehr geringe natur-
schutzfachliche Bedeutung bzw. Wertigkeit der Flächen. Die wenigen bestehen-
den und ebenfalls sehr geringwertigen Grünstrukturen des Geltungsbereiches 
werden in Form von Pflanzbindungen mit höherer naturschutzfachlicher Wertig-
keit im Zuge der Maßnahmenumsetzung größtenteils neu geschaffen. 

Der Bodenverlust ist vom Grundsatz her nicht im Sinne des Gesetzes vollständig 
ausgleichbar, es sei denn es stehen flächengleich Entsiegelungsflächen zu Ver-
fügung, was nicht der Fall ist. Auch wenn Teilflächen im Gebiet künftig ökologisch 
wesentlich höherwertig einzustufen sind, verbleibt ein im Verfahren gegenüber 
den anderen abzuwägenden Belangen und Planungszielen abzuwägender, wenn 
auch geringfügiger, Eingriff. 
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Diese Begründung hat zusammen mit den zeichnerischen und textlichen Fest-
setzungen des Bebauungsplanes an den Verfahren gemäß §§ 3 und 4 BauGB 
teilgenommen.  

 

 

Kallstadt, den 02. April 2015  ……………………………………… 
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ANHANG 
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